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So einfach ist es leider schon lan-
ge nicht mehr. In den Anfängen des 
Wintertourismus waren die Anfor-
derungen an Infrastruktur und un-
ternehmerische Professionalität in 
keiner Weise mit den heutigen als 
selbstverständlich vorausgesetzten 
Standards vergleichbar. 

Die oberösterreichische Tourismus-
wirtschaft, die mit unseren Gemein-
den eng verbunden ist und auch sein 
soll, steht Sommer und Winter in 
einem harten nationalen und inter-
nationalen, ja globalen Wettbewerb. 
Manche sprechen sogar von einer 
Industrialisierung in manchen Tou-
rismusbereichen, was Dimensionen 
und Produktionsbedingungen betrifft. 
Eine durchaus problematische und zu 
hinterfragende Entwicklung, weil un-
ser Bundesland vor allem ein kostba-
res Gut zur Bewirtschaftung für den 
Tourismus zur Verfügung hat – unse-
re intakte und überwältigend schöne  
Naturlandschaft. Nachhaltigkeitsbe-
strebungen und sanfter Tourismus 
sind hier Entwicklungen der jüngsten 
Zeit, um den negativen Auswirkungen 
des Massentourismus gegenzusteu-
ern.
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Trotzdem freuen wir uns alle zu Recht, 
wenn wir – wie zuletzt vom Sommer-
tourismus 2017 – von Rekordbilanzen 
hören. Nicht zuletzt hängen ja viele 
Unternehmen und zigtausende Ar-
beitsplätze direkt und indirekt von der 
Tourismuswirtschaft ab.

Diesem Spagat zwischen verschiede-
nen Zielsetzungen und Erfordernissen 
soll das neue OÖ Tourismusgesetz 
zukunftstauglich gerecht werden und 
dabei auch noch allen Anliegen der 
betroffenen Akteure entsprechen. Na-
türlich eine Quadratur des Kreises. Der 
Frage, wie gut diese gerade aus Sicht 
der Gemeinden gelungen ist, geht die-
se Ausgabe unserer OÖGZ nach.

Das Jahr 2018 ist noch jung und ich 
möchte Ihnen daher an dieser Stel-
le nochmals das Allerbeste für dieses 
neue Jahr wünschen.

Ihr 

Mag. Franz Flotzinger
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Gemeindefinanzbericht 2017

basierend auf die rechnungs-
abschlüsse 2016 kann man aus 
dem ergebnis ableiten, dass das 
haushaltsziel der Gemeinden er-
reicht wurde. die Gesamteinnah-
men betragen 19,190 mrd euro  
(+3,3 %), die Gesamtausgaben 
19,052 mrd euro (+3,5 %). Von den 
Gemeinden wurde somit ein tatsäch-
licher maastricht-überschuss von  
31 mio euro erwirtschaftet.

Steuern- und Gebühreneinnahmen 
der Gemeinden
Die Abgabenerträge der Gemeinden 
(ohne Wien) erhöhten sich gegenüber 
dem Vorjahr um 2,5 % bzw 237 Mio 
Euro auf 9,648 Mrd Euro. Die Ertrags- 
anteile stiegen 2016 um 1,7 % bzw  
82 Mio Euro auf 6,239 Mrd Euro. Die 
eigenen Gemeindeabgaben erhöhten 
sich um 146 Mio Euro auf 3,421 Mrd 
Euro.
Neben den Einnahmen aus den Ertrags- 
anteilen ist auch die Kommunalsteuer 
(2,2 Mrd Euro) von hoher Bedeutung.
Gemeinsam stellen sie 88 % des Auf-
kommens der Abgabenerträge dar. 
Als gemeindeeigene Abgabe bildet 
die Grundsteuer (568 Mio Euro) den 
zweitgrößten Anteil. Ansonsten sind 
die Interessenbeiträge, die Fremden-
verkehrsabgaben und sonstige Abga-
ben wichtig für das kommunale Abga-
benaufkommen. Als Durchlaufposten 
sind die Gebühreneinnahmen der 
Gemeinden (1,962 Mrd Euro) für die  
Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung oder Müllabfuhr zu sehen, da 
diese als zweckgebunden gelten.

In den Gemeinden werden von den 
Einwohnern durchschnittlich zwischen 
266 Euro und 352 Euro pro Kopf/
Jahr an Gebühren bezahlt, wobei die 
Dienstleistungen in kleineren Gemein-
den tendenziell günstiger sind als in 
größeren Gemeinden.

Ausgaben der Gemeinden
Die Ausgaben der Gemeinden betru-
gen im Jahr 2016 gesamt (abzüglich Til-
gungen) 19,052 Mrd Euro. Dies ist eine 
Erhöhung um 3,5 % (693 Mio Euro). Die 
höchsten Ausgaben sind in den Berei-
chen Straßen, Wasserbau, Verkehr und 
weiters auch in Gesundheit, Unterricht, 
Erziehung, Sport und Wissenschaft ge-
tätigt worden.

Investitionen sind leicht ansteigend
Die Investitionssumme der Gemeinden 
liegt für 2016 bei 2,185 Mrd Euro und 
ergibt eine Steigerung von 33,9 Mio 
Euro (1,6 %). Um Investitionen neben 
den laufenden Pflichtausgaben tätigen 
zu können, ist eine freie Finanzspritze 
notwendig. Die freie Finanzspritze ist 
im Jahr 2016 (449 Mio Euro) im Ver-
gleich zu 2015 (631 Mio Euro) jedoch 
gesunken und für 2017 wird eine wei-
tere Senkung prognostiziert.
Die Anzahl der Abgangsgemeinden 
(negatives Ergebnis des ordentlichen 
Haushalts) stieg auf 806 Gemeinden, 
wobei dies für Gemeinden, welche be-

reits im Vorjahr Überschüsse erwirt-
schaftet haben, relativ zu sehen ist.

Nachteil durch Transfer von Ge-
meinden an Länder
Die Finanzströme zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden ergeben eine 
Differenz von Transfereinnahmen und 
–zahlungen in Höhe von 1,575 Mrd 
Euro zulasten der Gemeinden und sind 
somit defizitär.

Senkung der Schulden und Haftun-
gen der Gemeinden
Mit Ende 2016 beträgt der aktuelle 
Schuldenstand 11,14 Mrd Euro. Das 
bedeutet eine Senkung des Schul-
denstandes der Gemeinden um weite-
re 118,3 Mio Euro (-1,1 %).
Auch die Gemeindehaftungen sind in 
den letzten beiden Jahren deutlich ge-
sunken.

Rücklagen steigen
Die aus Haushaltsüberschüssen ge-
bildeten Reserven stellen die Rückla-
gen dar, welche um 254,66 Mio Euro  
(13,6 %) auf 2,13 Mrd Euro gestiegen 
sind. Dies ergibt einen neuen Höchst-
stand seit dem Jahr 2000. Ein hoher 
Rücklagenstand lässt auch ein hohes 
Investitionsniveau erkennen, da der 
Großteil der Rücklagen für die Tilgung 
von (auch künftigen) Darlehen dient.
 Hae.

Mag. Evelyn Hauder
OÖ Gemeindebund
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die Prognosen des WIfo und jene 
des finanzministeriums sind für die 
Gemeinden vielversprechend, denn 
es werden bis zu 5 % ertragsanteil-
steigerung vorausgesagt. doch was 
besagen die Pläne der neuen bun-
desregierung? Welche Vorhaben 
treffen die Gemeinden?

Welche steuerlichen maßnahmen 
müssen die Gemeinden mitfinan-
zieren, welche die länder? manche 
Aussagen verheißen nichts Gutes. 
die Aussagen des neuen finanz-
ministers waren richtung länder 
nicht gerade freundlich. Wird der 
föderalismus neuerlich mit füßen 
getreten? Gewisse Zentralisierungs-
tendenzen sind im regierungspro-
gramm deutlich erkennbar. bleibt 
ein föderal organisierter Staat die 
Grundlage allen tuns und handelns? 
diese frage stellen wir uns in den 
Gemeinden jetzt sehr massiv. 

Das Bekenntnis zur Weiterentwicklung 
des Finanzausgleichs mit einem Aus-
bau des Strukturfonds ist Bestandteil 
im Cluster und kann nur begrüßt wer-
den. Doch wie ist der Ausbau der Mit-
telzuteilung nach Aufgaben zu verste-
hen? Eine echte Mittelzuteilung nach 
definierten Leistungskriterien ist anzu-
streben, bedarf jedoch einer tiefgrei-
fenden Aufgabenreform. Ansonsten 
wird hier der Bund mit Mitteln der Ge-
meinden stärker steuern. Alle Ansätze 
der letzten Bundesregierung gingen 
schon in diese Richtung. Positiv kann 
man bewerten, dass in Zukunft alle 
Finanzausgleichspartner zu 15a-Ver-
einbarungen beigezogen werden.  Eine 
Uraltforderung des Gemeindebundes 
wird damit erfüllt. 

Der Hinweis im Regierungsprogramm 
zur Notwendigkeit der Reduktion der 
Transferströme ist sinnvoll. Zurecht 
werden dabei die Wechselwirkungen 
in der Finanzierung und die Verflech-
tungen insbesondere im Sozial- und 
Gesundheitsbereich erkannt. Hier kön-
nen Lösungen nur ganzheitlich beur-
teilt werden. Die Formulierungen im 
Programm sind ja sehr positiv. Eine 
Reihe an Maßnahmen im Bereich der 

LAbg. Bgm. Hans Hingsamer
Präsident des OÖ Gemeindebundes

Pflege, wie die Betreuung so lange als 
möglich zu Hause, die 24-Stunden-Be-
treuung, mehr Unterstützung der 
pflegenden Angehörigen, der Ausbau 
von Hospiz- und Palliativ-Pflege, die 
Schnittstellenproblematik und andere 
Formulierungen können nur begrüßt 
werden. Welche Veränderungen wen 
mehr oder weniger treffen, werden 
erst die Verhandlungen zeigen. Offen, 
wenn auch formuliert, ist die Frage 
der Gegenfinanzierung des Pflegere-
gresses. Hier sind Lösungen mehr als 
rasch gefragt, die Sorge, dass nicht 
alle Einnahmenausfälle durch die Ab-
schaffung kompensiert werden, bleibt. 
Wir bereiten uns jedenfalls darauf vor, 
dass wir hier den Bund klagen müs-
sen. Ein langwieriger Weg, weil zuerst 
beim VfGH die Frage der Konsultation 
zu klären ist und erst dann beim OGH 
der eigentliche Entfall einzuklagen sein 
wird. Ich hoffe nur, dass hier bald Ver-
nunft einkehrt und den Ländern und 
insbesondere den Gemeinden der Ein-
nahmenentfall zur Gänze ersetzt wird. 
An diesen Taten werden wir die neue 
Regierung als Erstes messen. 

Die Fragen der Verwaltungsvereinfa-
chung durch Schaffung klarerer Zu-
ständigkeiten, die Fragen der Förder-
datenbank und die Behördenstruktur 
insgesamt hoffe ich, dass im guten 
Konsens gemeinsam zu klären sind. 
Eine Reform des Gebührengesetzes 
kann nur begrüßt werden. Allerdings 
dürfen wir feststellen, dass hinter allen 
Gebühren der Gemeinden Leistungen 
stehen. Dass wir zumindest die tat-
sächlichen Kosten verrechnen wollen, 
muss dabei die Grundlage bleiben. 

Abzuwarten bleibt, wie ein zweites 
verpflichtendes Kindergartenjahr 
nach einer Sprachstandsfeststellung 
tatsächlich umgesetzt wird. Neue Ver-
pflichtungen werden die Gemeinden 
nur übernehmen, wenn den Aufgaben 
auch Mittel folgen. Dies fordern wir 
insbesondere auch für die Wünsche im 
Bereich der Bildungspolitik. Die Zustän-
digkeiten als Schulerhalter nehmen wir 
sehr wohl wahr, alle jetzt formulierten 
Wünsche nach mehr administrativem 
Personal, nach höheren Standards 

2018 – eine neue zeit für die Gemeinden

„Bleibt ein föderal  
organisierter Staat  
die Grundlage allen 
Tuns und Handelns?“ 

des Arbeitsplatzes Schule, nach mehr 
Digitalisierung, nach mehr Unterstüt-
zungspersonal usw wird der Bund zu 
finanzieren haben, wenn hier solche 
Forderungen aufgestellt werden. Ge-
rade in der Bildungspolitik erleben 
wir seit Jahren, wieviel hier gewünscht 
wird, ohne dass dazugesagt wird, wer 
diese Wünsche finanziert. Hier brau-
chen wir klarere Abgrenzungen. Bil-
dung bleibt in der Zuständigkeit des 
Bundes, damit auch die Finanzierung 
von neuen Begehrlichkeiten. Auch die 
Verbesserung des Schulärztesystems 
kann nicht Aufgabe der Gemeinden 
sein. Ebenso – wer sich eine professi-
onelle Ferienbetreuung wünscht, der 
soll das auch bezahlen.  

Es bleibt unsere Aufgabe und unser 
Auftrag, alle für die Kommunen rele-
vanten Themenfelder im Auge zu be-
halten. Dieses Versprechen kann ich 
für das Jahr 2018 abgeben.
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Wir sind ein team 

Interview mit landespräsidial- 
direktorin mag. Antonia licka

OÖGZ:
Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein In-
terview für die OÖGZ Zeit nehmen. Wie 
kann man sich die Funktion der Landes-
präsidialdirektorin vorstellen?

Mag. Licka:
Sehr spannend und vielseitig, würde 
ich sagen. Die Direktion Präsidium ist 
zuständig für einige grundlegende 
Bereiche der Amtsorganisation. Wir 
arbeiten für die Regierungsmitglieder, 
vorrangig für den Landeshauptmann 
und den Landesamtsdirektor. Wir sind 
die Geschäftsstelle und organisieren so 
den Geschäftsbetrieb für die Landesre-
gierung. Wir organisieren das Amt und 
regeln auch die Abläufe im Amt. Das 
sind unsere internen Bereiche. Nach 
außen gerichtet sind die „Außenbezie-
hungen“, dazu gehören alle politischen 
Kontakte des Landes zu den Nachbar-
ländern, zu Europa und alle internati-
onalen Aktivitäten sowie „Protokoll“, 
dazu gehören auch die „Ehrungen 
und Auszeichnungen“. Viele Oberös-
terreicherinnen und Oberösterreicher 
werden auf diese Weise für ihre be-
sonderen Verdienste vor den Vorhang 
geholt. Das ist bestimmt ein Anknüp-
fungspunkt zu den Gemeinden. Dane-
ben ist die Direktion zuständig für das 
„Gebäude- und Beschaffungsmanage-
ment“. Das heißt, Liegenschaften des 
Landes in den Gemeinden sind ein wei-
terer Anknüpfungspunkt, den wir ha-
ben. Dort sind auch die Anstalten und 
Betriebe, viele dislozierte Dienststellen, 
die eigentlich zum Land gehören und 
zu unserer Direktion, zB Schloss Wein-
berg und Schloss Zell an der Pram oder 
Kinder- und Jugendheime, der Verwal-
tungsteil der Schulen, der Berufsschu-
len, die Jugendgästehäuser. Daneben 
gehört zu unserer Direktion die „Statis-
tik“, sicher auch ein Bereich, wo wir viel 
mit Gemeinden zu tun haben, der auch 
für die Gemeinden wegen der demo-
grafischen Perspektiven sehr relevant 
ist. Zuständig sind wir auch für „Presse 
und Informationstechnologie“.

OÖGZ:
Haben Sie da auch das Personal in Ihrer 
Verantwortung, zB für Schloss Weinberg?

Mag. Licka:
Ja, derzeit haben wir ungefähr 2.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Direktion und das funktioniert so, 
dass zB der Chef von Schloss Weinberg 
sehr eng mit der Abteilung Gebäude- 
und Beschaffungsmanagement zu-
sammenarbeitet – ich trage dann die 
Führungsverantwortung, fachlich und 
innerdienstlich, personell und finanzi-
ell. Wir sind vom Personal her die größ-
te Direktion, budgetmäßig aber nicht. 

OÖGZ:
Sie haben es schon gesagt: Vom Protokoll, 
den Außenbeziehungen, IT, 21 nachge-
ordnete Dienststellen, die politischen Bü-
ros, bis hin zum Dienstkraftwagenbetrieb 
ist alles in der Direktion zusammenge-
führt. Wie behält man da den Überblick?

Mag. Licka:
Wir sind ein Team und arbeiten im 
Team. Es gibt sehr viele sehr engagier-
te Kolleginnen und Kollegen, die jeweils 
ihren Bereich wahrnehmen, was dazu 
führt, dass ich persönlich eher mit stra-
tegischen Fragen oder mit Herausfor-
derungen und Problemen konfrontiert 
werde, aber natürlich im Alltag nicht 
jedes Detail selber regeln muss. Das 
wäre bei dieser Aufgabenfülle unmög-
lich. Allerdings bin ich jetzt seit fast 12 
Jahren in dieser Funktion und habe 
daher einen großen Überblick. So hat 
es in jedem Bereich schon große He- 
rausforderungen gegeben, mit denen 
man sich im Detail auseinandersetzt, 
auch gerne auseinandersetzt, weil die 
Vielfalt einer der sehr schönen Aspek-
te dieser Arbeit ist. Aktuelle, brisante 
und neue Themen landen daher meist 
zuerst auf meinem Schreibtisch. Wir 
setzen uns dann mit diesem Thema 
gründlich auseinander, bereiten es auf 
und übergeben es dann einer Fachdi-
rektion. So wurde zB das „Krisenma-
nagement des Landes“ von uns aufge-
baut, später wurde es an die „Direktion 
Inneres und Kommunales“ übergeben. 
Auch das „Familienreferat“ war am An-
fang bei uns. Derzeit beschäftigen wir 

uns auch mit Themen wie „Ehrenamt“ 
oder „Religionsbeirat“. Wir versuchen 
immer, den Entwicklungen, die sich in 
der Gesellschaft ergeben, proaktiv zu 
begegnen. So ist derzeit auch das The-
ma „Sicherheit“ ganz oben auf unserer 
Agenda. 

OÖGZ:
Es ist jetzt schon angeklungen, dass es in 
Ihrer Direktion ganz wesentlich um die 
Frage, wie gestaltet man die Zukunft, wie 
verändert man die Strukturen, geht. Im 
Gemeindebereich ist das Thema Verwal-
tungs- und Strukturreform ein brandak-
tuelles Thema. Wie sieht das beim Land 
OÖ aus?

Mag. Licka:
Sie werden die Entwicklungen der 
Vergangenheit mit genauso viel Inte-
resse verfolgt haben wie wir. Aktuell 
die Zusammenlegung der Gemeinden 
Vorderweißenbach und Schönegg, 
die mit Ende des Jahres 2017 in Kraft 
trat oder die Zusammenführung der 
Bezirkshauptmannschaften Eferding 
und Grieskirchen. Das sind auch unse-
re Projekte. Wir haben sie mit großer 
Sorgfalt entwickelt. Es geht darum, 
dass oftmals historisch gewachsene 
Strukturen den derzeit gegebenen He-
rausforderungen nicht mehr entspre-
chen und daher Anpassungen notwen-
dig sind. Die Rückmeldungen aus der 
Bevölkerung sind meist sehr positiv. 
Darüber freue ich mich besonders.

OÖGZ:
Das Präsidium ist nach Ihrer Homepage 
für eine gute Arbeitsumgebung, die Zur-
verfügungstellung von Informationen 
und das Treffen notwendiger Entschei-
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dungen verantwortlich. Können Sie uns 
dazu je ein Beispiel nennen?

Mag. Licka:
Eine gute Arbeitsumgebung umfasst 
die ganzen Facilities, das heißt, so-
wohl die Amtsgebäude als auch die 
Amtsausstattung, die IT, die Telefone, 
die Dienstkraftwagen, aber auch das 
Wissensmanagement durch Zurver-
fügungstellung von Informationen,  
zB im Intranet oder in unserem „Elek-
tronischen Akt“. Auf diesen sind wir 
übrigens besonders stolz. Weil wir 
mit dieser vollelektronischen Daten-
verwaltung zeigen, dass wir eine der 
modernsten und effizientesten Ver-
waltungsstrukturen haben. Die Zur-
verfügungstellung von Informationen 
ist gesondert genannt. Hier geht es da-
rum, dass unsere Abteilung „Statistik“ 
wesentliche Entscheidungsgrundlagen 
liefert. Die „Zukunftsakademie“ berei-
tet die Themen auf und entwickelt Zu-
kunftsvisionen für Oberösterreich. Die 
Abteilung „Presse“ sorgt dafür, dass 
Themen entsprechend kommuniziert 
werden. Der dritte Bereich ist das Tref-
fen notwendiger Entscheidungen zur 
Aufbau- und Ablauforganisation, dazu 
gehört  die „Interne Revision“, für die 
wir auch zuständig sind. 

OÖGZ:
Die Anstalten und Betriebe des Landes 
OÖ haben Sie schon genannt. Welche 
Aufgaben hat hier die Direktion Präsidi-
um? 

Mag. Licka:
Man muss unterscheiden zwischen ei-
ner Fachabteilung des Amtes, zB die 
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, die 
die Aufsicht über ein Jugendheim hat,  
und dem Land OÖ als Träger des Hei-
mes. Die Fachabteilung genehmigt die 
Einrichtung und prüft, ob sie korrekt 
geführt wird. Wir haben als Träger die 
Verantwortung, dass wir das Heim so 
führen, dass es den gesetzlichen Erfor-
dernissen entspricht und natürlich vor 
allem die Bedürfnisse der Bevölkerung 
abdeckt. Die Fachabteilung hat die Auf-
gabe, dass sie kontrolliert, ob das ge-
schieht. Gemeinsam müssen wir uns 
auf den Tagsatz einigen, also auf die 
Finanzierung. 

OÖGZ:
Sie unterscheiden beim Thema Verwal-
tungsentwicklung zwischen den Berei-
chen Infrastruktur und Services auf der 
einen und Organisation und Controlling 
auf der anderen Seite. Warum muss man 
diese Bereiche getrennt bearbeiten?

Mag. Licka:
Man muss diese Bereiche nicht ge-
trennt bearbeiten, es macht aber Sinn. 
Denn insgesamt ist die Verwaltungs-
entwicklung einfach zu umfangreich, 
als dass man es in nur eine Gruppe 
geben könnte. Es gibt aber viele Über-
schneidungen. Womit ich wieder beim 
Thema bin: Wir sind ein Team! Zusam-
menarbeit und Abstimmung ist eine 
unserer wichtigsten Aufgaben, sowohl 

in der Direktion, in der Abteilung, aber 
auch im ganzen Amt, mit dem Landes-
hauptmann, der Landesregierung und 
natürlich auch mit den anderen Play-
ern in Oberösterreich. 

OÖGZ:
Zum Schluss eine persönliche Frage: Was 
mögen Sie an Ihrer Arbeit ganz besonders 
und was gar nicht?

Mag. Licka:
Der schönste Bereich meiner Aufgabe 
ist die große Vielfalt der Themen, die 
Zusammenarbeit mit so vielen und so 
unterschiedlichen Menschen und das 
gemeinsame Bemühen um Kompro-
misse, weil ich oftmals merke, wenn 
wir uns alle ein bisschen bewegen, 
dann finden wir immer eine gute ge-
meinsame Lösung. 
Weniger angenehm sind zwingende 
Rechtsvorschriften, die umzusetzen 
sind, aus meiner Sicht aber neu ange-
passt werden müssten. Hier müssen 
wir warten, bis die gesetzlichen Mög-
lichkeiten auf Bundesebene geschaffen 
sind. Dann hole ich aber sofort meine 
Liste mit Ideen und Verbesserungsvor-
schlägen aus meiner Schublade, damit 
wir diese zügig angehen können. Ein 
Beispiel dafür ist eine verstärkte Zu-
sammenarbeit über Behördengrenzen 
hinweg. 

OÖGZ:
Frau Direktorin Licka, vielen herzlichen 
Dank für das Interview.

Landesbudget 2018

das landesbudget 2018 mit einem 
Gesamtvolumen von 5,68 milliarden 
euro wurde am 7. dezember 2017 
im oÖ landtag beschlossen. Seine 
Abschlussrede nutzte landtagsprä-
sident Kommr Viktor Sigl, um die 
Schwerpunkte des landesbudgets 
2018 hervorzuheben.

„Mit dem beschlossenen Budget folgen 
wir dem internationalen Trend, jetzt 
zu sparen und Spielräume für Schwer-
punkte zu schaffen. Chancen statt 

Schulden: Investitionen in und für die 
Menschen Oberösterreichs ohne Neu-
verschuldung – dafür steht das Budget 
2018“, betont Sigl.

Konkret investiert das Land OÖ im Jahr 
2018 um rund 50 Millionen Euro mehr in 
Schwerpunkte, als es noch 2017 waren. 
Vor allem in die Bereiche Forschung und 
Wissenschaft, Gesundheit, Kinderbe-
treuung oder die Breitband-Offensive in 
den Regionen. „Und bis zum Jahr 2021 
sollen die dringlichsten 400 Wohnplätze 

für Menschen mit Beeinträchtigung ge-
schaffen werden“, so Sigl. Weiters wird 
mit dem Abbau der 45 Millionen Euro 
Schulden im Sozialressort begonnen.
Die Budgeterstellung war für alle Be-
teiligten aufgrund der im Landtag be-
schlossenen Schuldenbremse eine 
große Herausforderung. „Sparmaßnah-
men finden nicht überall Zustimmung. 
Aber wir können nicht Geld ausgeben, 
das wir nicht haben und so die Zukunft 
der Jugendlichen und deren Spielräume 
beschneiden“, so Sigl.
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Glasfaserausbau in der Gemeinde munderfing

Der Munderfinger Gemeinderat be-
schloss im Juli 2016 einstimmig, einen 
flächendeckenden Ausbau des Gemein-
degebiets mit LWL durchzuführen. Fol-
gende Eckpunkte wurden für den Breit-
bandausbau definiert:

• Jedes bewohnte Gebäude bekommt 
einen LWL-Anschluss.

• Die Gemeinde bietet den Bürgern das 
Breitband zu einem günstigen Preis 
an.

• Um einen offenen Zugang aller 
Dienstanbieter zu gewährleisten, sol-
len sich die Komponenten zwischen 
Dorfzentrale und Hausanschluss im 
Eigentum der Energie Munderfing 
GmbH befinden.

• Der Betrieb des Breitbandnetzes soll 
ausgelagert werden.

Die Gemeinde Munderfing ist über die 
Energie Munderfing GmbH im 100%igen 
Besitz des passiven Netzes (alle nicht 
stromführenden Teile). Der Betrieb des 
aktiven Netzes (Provider) wird nach lan-
gem Auswahlverfahren vom Provider 
„Kabel Braunau“ übernommen.

Vorteil dieser Konstellation ist, dass 
durch den Provider ein engagierter und 

in der Materie kundiger Partner mit der 
Gemeinde zusammenarbeitet. Alleine 
könnte der Provider einen flächende-
ckenden Gemeindeausbau finanziell 
niemals durchführen. Die Gemeinde 
hat durch die Partnerschaft unter an-
derem ein Mitspracherecht bei den Ta-
rifen und hat auch die Kontrolle (da im 
Besitz) über das gesamte passive Netz. 
Diese PPP ist somit ein Gewinn für beide 
Seiten.

Im Folgenden noch ein paar Daten über 
die Gemeinde und über den Stand der 
Ausbauarbeiten. Der Glasfaserausbau 
ist von 2017 bis 2021 geplant. Aktuell 
bestehen in der Gemeinde rund 900 Ge-
bäude mit 1.200 Haushalten und rund 
90 Gewerbe.

Die Planung ergab eine Trassenlänge 
von rund 50 km Länge, in welche Leer-
rohrverbundsysteme mit einer Länge 
von 80 km verlegt werden. In diese Leer-
rohrverbundsysteme werden Glasfaser-
leitungen mit einer Länge von mehreren 
hundert Kilometern eingeblasen.
In den letzten Jahren wurden immer 
wieder Leitungen bei Grabungsarbei-
ten mitgelegt. Der offizielle Baustart 
mit dem eigens für den Glasfaseraus-

bau verpflichteten Grabungsteam star-
tete Mitte September 2017. Bis Mitte 
November wurden inklusive der vorab 
verlegten Leitungen und der Mitverle-
gungen insgesamt rund 14.000 m Ver-
bundsysteme verlegt. 

Die geschätzten Gesamtkosten des 
Projekts liegen bei 2,8 Mio € für den 
flächendeckenden Ausbau der Gemein-
de. Hierbei wird eine Förderung von  
1,4 Mio € seitens des BMVIT Leer-
rohrförderung und des Landes OÖ 
gewährt. Aktuell wurden für die rund  
14 km Trassenlänge 300.000 € netto be-
nötigt. 

Foto: Gemeinde Munderfing

Lichtverschmutzung

lange stand die künstliche beleuch-
tung unter dem motto „mehr licht“: 
mehr licht auf Straßen und Plät-
zen, mehr licht auf fassaden, mehr 
lichtwerbung, hellere Innenraumbe-
leuchtung, Ausweitung der Sportstät-
ten-beleuchtung und so weiter. das 
Ziel muss jedoch „besseres licht“ 
sein. licht, das uns hilft, besser zu se-
hen, ohne zu blenden, die Gesundheit 
zu bewahren, die Verkehrssicherheit 
zu gewährleisten, die umwelt nicht un-
nötig aufzuhellen, die tierwelt nicht zu 
stören und energie zu sparen.

OÖ ist die erste Region Europas, die 
dieses neue Umweltthema ins Zentrum 
stellt und konkrete Taten setzt, um die 
Lebensqualität zu verbessern, Gesund-
heit und Tiere zu schützen und Energie 

zu sparen. Besseres Licht ist das Credo 
der Initiative des oö Umweltressorts, 
das nach der Schaffung eines landes-
weiten Lichtmessnetzes nun die erste 
Langzeitmessung zur Verfügung hat. 
Das Ergebnis der Langzeitmessung: OÖ 
verfügt noch über einige Gebiete, in de-
nen der Nachthimmel naturbelassen 
ist – und somit auch als Kulturgut schüt-
zenswert. Der Gesamttrend ist stabil, 
die Zunahme von Lichtverschmutzung 
konnte also gestoppt werden. Jetzt 
geht es um eine echte Trendwende. 

Für den Schutz betreibt das Land OÖ 
Bewusstseinsbildung, zB durch den 
Leitfaden „Besseres Licht“, der nun 
federführend bundesweit aufgelegt 
werden soll, Förderung von Musterge-
meinden, die optimale Beleuchtungs-

konzepte im öffentlichen Bereich um-
setzen, oder Energieberatungen für 
Unternehmen mit dem Ziel, Licht, Ener-
gie und Kosten einzusparen. 

„Gelingt es uns, Lichtverschmutzung 
einzudämmen, können wir einen ge-
sunden Lebensraum für Mensch und 
Tier sowie die eindrucksvolle Nacht-
landschaft erhalten. Danke an die Vor-
denker des Landes OÖ, die dieses The-
ma nun bundesweit vorantreiben“, so 
LR Anschober. 

99 % der Bevölkerung Europas leben 
lt. Weltatlas der Lichtverschmutzung 
demnach unter einem lichtverschmutz-
ten Nachthimmel, 60 % aller Europä-
er(innen) können die Milchstraße nicht 
mehr sehen.



 oÖ GemeindezeitunG                     . 09Jänner 2018

Gehaltsabschluss 2018

ende november hat die Verhandlung 
zu den Gehaltserhöhungen für die 
bediensteten im öffentlichen dienst 
ein positives ergebnis gebracht. 
Kleinere und mittlere einkommen 
bis zu 3.400 euro brutto erhalten 
ein Plus von 2,33 Prozent. höher 
Verdienende erhalten einen monatli-
chen fixbetrag von 79,20 euro.

„Ich freue mich, dass wir vor allem für 
kleinere und mittlere Einkommen eine 
deutliche Erhöhung erreichen konn-
ten und gleichzeitig 2018 keine neuen 
Schulden machen werden. Von die-
ser Einigung profitieren rund 80 Pro-
zent der öffentlichen Bediensteten in 
Oberösterreich“, so Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer. 

Wie in § 191 OÖ GDG 2002 vorgesehen, 
haben in der Folge die Gewerkschaft 
der Gemeindebediensteten Younion 
und der OÖ Gemeindebund ein Ein-
vernehmen darüber hergestellt, dass 
dieser Abschluss wie üblich auch für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Gemeindebereich zur Anwendung 
kommen wird.

Landesrat Max Hiegelsberger, 
Landesrätin Mag. Christine Haberlander, 
Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, 
Dr. Peter Csar (LPA), Norbert Haudum 
(Younion), Andreas Stangl (GPA), Engelbert 
Eckert (VIDA) 
 Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr

8 neue FAirtrAde-Gemeinden

Vor Kurzem wurden im rahmen ei-
nes festakts im linzer landhaus 
acht weitere oberösterreichische 
Gemeinden zu fAIrtrAde-Gemein-
den ernannt.

• Marktgemeinde Altenberg bei Linz (UU)
• Stadtgemeinde Bad Hall (SE)
• Gemeinde Katsdorf (PE)
• Marktgemeinde Luftenberg an der 

Donau (PE) 
• Stadtgemeinde Marchtrenk (WL) 
• Gemeinde Maria Neustift (SE) 
• Gemeinde Puchenau (UU) 
• Marktgemeinde Wilhering (LL)

Insgesamt gibt es damit ab sofort in 
unserem Bundesland bereits 57 FAIR-
TRADE-Gemeinden – bundesweit liegt 
Oberösterreich damit auf Platz zwei 
hinter Niederösterreich. 

„FAIRTRADE-Gemeinden stellen unter 
Beweis, dass Nachhaltigkeit funkti-
oniert und dass Wirtschaft, Soziales 

und Umweltschutz Hand in Hand ge-
hen können. Der faire Handel ist kein 
Selbstzweck, sondern steht für hohe 
soziale Herstellungsstandards, um-
welt- und ressourcenschonenden An-
bau und transparente Mindestpreise. 
Damit haben nicht nur die acht neuen 
oberösterreichischen Gemeinden An-
lass zum Feiern, sondern viele Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern rund um 
die ganze Welt“, so Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer. 

Im Sinne des Nachhaltigkeits-Gedan-
kens verpflichten sich FAIRTRADE-Ge-
meinden, nur noch Produkte mit dem 
FAIRTRADE-Siegel bei Sitzungen, in den 
Büros, Kantinen und bei Gemeinde- 
veranstaltungen zu verwenden. Darü-
ber hinaus werden die FAIRTRADE-Pro-
dukte in den lokalen Geschäften und 
Gastronomiebetrieben angeboten so-
wie auf Bewusstseinsbildung gesetzt. 
Nach Erfüllung aller Kriterien, Einrei-
chung der Bewerbung und Prüfung 

durch FAIRTRADE Österreich wird der 
Titel vergeben – die Einhaltung der Vor-
gaben wird regelmäßig überprüft. 

„Die 57 FAIRTRADE-Gemeinden in 
Oberösterreich sind absolute Vorrei-
terinnen und zeigen uns, dass wir bei 
unserem Konsum tagtäglich auch po-
litische Entscheidungen treffen. Tag-
täglich entscheiden wir somit über 
soziale Arbeitsbedingungen, faire 
Preise, Umweltstandards bei Anbau, 
Herstellung oder Transport mit. Bei 
FAIRTRADE-Produkten greifen Konsu- 
ment(inn)en bewusst zu fairen Bedin-
gungen im globalen Handel. FAIRTRA-
DE ist die Grundvoraussetzung für 
einen fairen und ökologischen inter-
nationalen Handel, der nicht zulasten 
von Mensch und Natur geht, sondern 
ihre Lebensbedingungen und Lebens-
grundlagen schützt und unterstützt“, 
so Landesrat Rudi Anschober.
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mobilitätssieger 2017

Gemeinde Weibern und Gemeinde 
dietach auf dem Podest, hauptpreis 
geht an Gemeinde eberstalzell und 
leader-region Wels-land

Von 16. bis 22. September findet alljähr-
lich die Europäische Mobilitätswoche 
statt. Im Fokus dieser Initiative steht 
die Bewusstseinsbildung für umwelt-
freundliche Mobilitätslösungen. Im 
Zuge eines Gemeindewettbewerbes 
können sich Gemeinden und Städte  
für eine nachhaltige und klimafreundli-
che Verkehrsgestaltung einsetzen. Auch 
im letzten Jahr nahmen wieder zahl- 
reiche oberösterreichische Gemeinden 
teil. 

Das Ziel des Wettbewerbes ist es, Akti-
onen auszuzeichnen, die mustergültig 
für klimafreundliche Mobilität stehen. 
Im November wurden die besten Ge-
meinde-Aktionen im Haus der Linz AG 
ausgezeichnet. Die Preise überreichten 
Landesrat Mag. Günther Steinkellner 
sowie Klimabündnis OÖ Regionalstel-
lenleiter Mag. Norbert Rainer.
„Die Mitwirkung der Gemeinden macht 
die Mobilitätswoche zu einer erfolgrei-
chen Veranstaltung, bei der viel bewegt 
und erreicht wird. Global denken, lokal 
handeln – das ist der Schlüssel zu einer 
zukunftsfähigen, mobilen und moder-
nen Gesellschaft. Durch die Aktionen 
in den Gemeinden können im kleinen 
Rahmen Akzente gesetzt werden, die 
auf ein neues Mobilitätsbewusstsein 
aufmerksam machen“, so Landesrat  
für Infrastruktur Mag. Günther Stein-
kellner.

„Der neue Teilnahmerekord verdeut-
licht, dass nachhaltige und zukunftsfä-
hige Mobilität den Gemeinden ein gro-
ßes Anliegen ist. Mit selbstfahrenden 
Fahrzeugen und E-Mobilität stehen wir 
am Beginn einer Mobilitätsrevolution, 
die viele Vorteile für Klima, Umwelt und 
die Menschen bringen wird. Wir müs-
sen allerdings darauf achten, dass der 
ländliche Raum und die Gemeinden die 
Chance haben, vorne mit dabei zu sein. 
Diese Entwicklung wollen wir als Klima-
bündnis bestmöglich unterstützen“, so 
Norbert Rainer, der Regionalstellenlei-
ter vom Klimabündnis OÖ. 

182 oberösterreichische Gemeinden 
haben sich engagiert an der Europäi-
schen Mobilitätswoche von 16. bis 22. 
September 2017 beteiligt. Die besten 
Gemeinde-Aktionen wurden ausge-
zeichnet. 

Die Gemeinde Weibern lud alle Gemein-
debürger(innen) zur feierlichen Eröff-
nung des neuen Geh- und Radweges 
zwischen Weibern und der Ortschaft 
Schwarzgrub. Das Rahmenprogramm 
mit musikalischer Begleitung bot Gra-
tisgetränke für alle, die „autofrei zur 
Spezerei“ kamen. Auch die Volksschule 
beteiligte sich an der Mobilitätswoche in 
Weibern. Die Kinder bemalten die Stra-
ßen bunt und kunstvoll mit Blumen und 
Bienen.

Die Gemeinde Dietach veranstaltete 
zum Start der europäischen Mobilitäts-
woche das „1. Twizy EMobilitätstreffen“. 
Über 40 E-Mobile veranstalteten eine 
fast lautlose Mobilitätsparade nach 
Steyr zum Stadtplatz. Im Anschluss 
wurde inhaltliches Programm geboten, 
darunter die spannende Präsentati-
on von Andreas Rieger, der mit einem 

Tesla in 80 Tagen um die Welt fuhr. Als 
Abschluss konnten E-Autos von Interes-
sierten getestet werden.

Die Gemeinde Eberstalzell beteiligte 
sich mit der Aktion „3 Tage autofrei“ 
an der Europäischen Mobilitätswoche. 
15 Bürger(innen) erklärten sich bereit, 
bei dieser Aktion mitzumachen und ihr 
Auto für drei Tage in den Urlaub zu schi-
cken. Die Autoschlüssel wurden beim 
Gemeindeamt abgegeben. An dieser 
Aktion nahm Jung und Alt (Jugendliche, 
Jungfamilien und Pensionist[inn]en) teil, 
was die Organisator(inn)en besonders 
freute. Als besonderes Zuckerl für die 
Teilnehmer(innen) wurden von der Ge-
meinde Eberstalzell sechs Elektroautos 
organisiert und den interessierten Eber-
stalzeller(inne)n zum Testen während 
der Projektzeit zur Verfügung gestellt. 
Das Feedback der Teilnehmer(innen) 
war sehr positiv. Neben dem Klima-
schutz war auch die Bewusstseinsbil-
dung für ein Leben ohne Auto ein häu-
figes Argument für die Teilnahme an 
dieser Aktion. Die Aktion wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Leader-Region 
Wels-Land organisiert.

Vertreter(innen) der Leader-Region Wels Land und der Gemeinden Eberstalzell, Dietach 
und Weibern sind die Gewinner(innen) des Gemeindewettbewerbs der Europäischen 
Mobilitätswoche 2017.  Foto: Land OÖ/Daniel Kauder
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Bericht der Volksanwaltschaft

der traditionelle Aufgabenbereich 
der Volksanwaltschaft liegt in der 
Kontrolle der öffentlichen Verwal-
tung. „Im berichtszeitraum 2015–
2016 wandten sich 682 oberöster-
reicherinnen und oberösterreicher 
mit einer beschwerde an die Volks-
anwaltschaft. Sie fühlten sich von 
der landes- und Gemeindeverwal-
tung nicht korrekt behandelt oder 
unzureichend informiert“, sagt die 
derzeitige Vorsitzende der Volks-
anwaltschaft, dr. Gertrude brinek. 
„die Volksanwaltschaft ist neben 
dem rechnungshof und dem landes-
rechnungshof ein wichtiges Kontroll- 
organ des oberösterreichischen 
landtags. Wie bedeutend diese 
funktion ist, kann man anhand des 
aktuellen tätigkeitsberichtes se-
hen“, erklärt der oberösterreichi-
sche landtagspräsident Viktor Sigl.

Insgesamt konnten 680 Prüfverfahren 
abgeschlossen werden, davon wurden 
593 in den Jahren 2015–2016 eingelei-
tet, 87 in den Jahren davor. In 64 Fällen  
(9,4 %) stellte die Volksanwaltschaft ei-
nen Missstand in der Verwaltung fest. 
Keinen Anlass für eine Beanstandung 
sah die VA bei 295 Beschwerden, in  
321 Fällen war sie nicht zuständig. Die 
meisten Beschwerden betrafen die  
Raumordnung und das Baurecht. Aber 

auch Jugendwohlfahrt und Mindest- 
sicherung, Gemeindeangelegenheiten 
sowie das Schulwesen waren Schwer-
punktthemen in Oberösterreich. 

„Die aufgezeigten Missstände in der 
Landes- und Gemeindeverwaltung  
müssen wir ernst nehmen. Sie dienen 
als Diskussionsgrundlage für entspre-
chende Anpassungen und Verbesse-
rungen in der Gesetzgebung und Ver-
waltung. Der Bericht weist großteils 

Volksanwalt Dr. Günther Kräuter, Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer, Volksanwältin  
Dr. Gertrude Brinek und Landtagspräsident KommR Viktor Sigl  Foto: Land OÖ/Sandra Schauer

Einzelfälle auf und keine strukturellen 
Defizite in der Verwaltung. Insgesamt 
wird unserer Verwaltung ein gutes 
Zeugnis ausgestellt und das spricht für 
die Bürgernähe unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter“, so Sigl.

Daneben hat die Volksanwaltschaft 
noch weitere allgemeine Kontroll- und 
Überprüfungspflichten wahrzunehmen, 
wie zB die Überprüfung von Jugendhei-
men etc.

erstes Kinderparlament in oÖ 

ende november drehte sich im land-
haus in linz alles um die Anliegen 
von Kindern. 16 Volksschüler aus 
drei linzer Schulen (Solar city, ro-
binsonschule und ferdinand-hütter- 
Schule) übergaben ihre Anregungen 
und Wünsche an landeshauptmann 
mag. thomas Stelzer sowie dem lin-
zer Vizebürgermeister und oÖ fami-
lienbund-landesobmann mag. bern-
hard baier.

Saubere Spielplätze, mehr Fahrrad-
wege und Fußgängerampeln, ein bes-
seres Freizeitangebot für ältere Per-
sonen, billigere Wohnplätze für arme 

Menschen, umweltfreundlichere Au-
tos, mehr Tierauffangstationen oder 
die Bekämpfung von Mobbing in Schu-
len sind nur einige der Themen, die 
Kinder bewegen. Landeshauptmann 
Stelzer zeigte sich sichtlich beeindruckt 
vom Ideenreichtum und dem sozialen 
Engagement der Kinder: „Es ist er-
staunlich, mit welchem Weitblick die 
Kinder ihre Umgebung betrachten und 
verbessern wollen. Sie blicken über 
den Tellerrand und denken an ihre Mit-
menschen. Das ist großartig!“
 
Seit Oktober haben 160 Kinder in 
Schul-Workshops Anliegen an die Po-

litik ausgearbeitet. Dahinter steht das 
neue Projekt „Kinderparlament“ des 
OÖ Familienbundes. „Mit unserem 
Kinderparlament möchten wir Kindern 
eine starke Stimme geben. Sie haben 
viele tolle Ideen, werden aber oft zu 
wenig gehört. Jetzt konnten sie ihre 
Anliegen dem obersten Politiker Ober-
österreichs präsentieren. Das ist eine 
einzigartige Sache“, ist der OÖ-Famili-
enbund-Landesobmann vom Projekt 
begeistert. In den nächsten Wochen 
und Monaten werden die Kinder Rück-
meldung zu ihren Ideen erhalten.
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teleios 2017 an oö Alten- und Pflegeheime

„lebenswelt heim“, der bundesver-
band der Alten- und Pflegeheime 
Österreichs, vergibt den „teleIoS 
2017 – Preis für Innovation, Quali-
tät und nachhaltigkeit“ in der öster-
reichischen Altenpflege. 

Unter allen Einreichungen wurden 42 
Projekte der Alten- und Pflegeheime 
Österreichs für den Preis nominiert.
„Es freut mich sehr, dass drei Aus-
zeichnungen an oberösterreichische 
Einrichtungen gingen. Das ist eine 
wunderbare Bestätigung für die Quali-
tät unserer Häuser und das hohe En-

gagement der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ich gratuliere allen Preis-
träger(inne)n und bedanke mich für 
den enormen Einsatz, den sie täglich 
erbringen“, betont Sozial-Landesrätin 
Birgit Gerstorfer. 

Über Preise in der Kategorie  
Bewohner können sich freuen: 
Platz 1: Seniorenheim Schloss Hall 
Platz 2: AH St. Klara, Vöcklabruck

In der Kategorie Mitarbeiter fiel Platz 
1 auf das Alten- und Pflegezentrum 
Vöcklamarkt. 

„Oberösterreich verfügt über eine 
gute Qualität in der Altenpflege und 
-betreuung und die Mitarbeiter(innen) 
leisten täglich wertvolle Arbeit. Die 
Zahl der betreuungs- und pflegebe-
dürftigen Personen wird in den nächs-
ten Jahren weiter steigen, weshalb die 
große Herausforderung jene sein wird, 
ausreichend Pflegepersonal zu haben“, 
so Sozial-Landesrätin Gerstorfer.

Seniorenheim Schloss Hall Alten- und Pflegezentrum VöcklamarktAH St. Klara, Vöcklabruck

Fotos: Lebenswelt Heim/APA-Fotoservice/Juhasz

maßnahmen gegen die Gewalt an Frauen

In OÖ gibt es fünf eigenständige Frau-
enhäuser und zusätzlich 5 Übergangs-
wohnangebote für Frauen, die nicht 
akut von Gewalt betroffen sind, aber 
aus einer belasteten häuslichen Be-
ziehung ausbrechen müssen. Im Jahr 
2017 wurde auch das Gewaltschutz-
zentrum OÖ regionalisiert. Mit Au-
ßenstellen und Sprechstunden in den 
Bezirken wurde ein flächendeckendes 
Angebot der Beratung und Unterstüt-
zung bei Gewalt, Stalking und in der 
Prozessbegleitung im Strafverfahren 
durch das Sozial-Ressort geschaffen.

Nach Aussage von Sozial-Landesrätin 
Gerstorfer ist die Anzahl der akut ge-
waltbetroffenen Frauen in den Frau-
enhäusern konstant hoch. Dies spie-
gelt sich auch in der Bilanz über das 
Gewaltschutzzentrum OÖ und dessen 
Außenstellen sowie jener über die 
Frauenhäuser wider.

Gewaltschutzzentren:
Die Zahl der in den Gewaltschutzzen-
tren betreuten Klientinnen steigt lau-
fend. Waren es 2011 noch 1.718 be-
drohte und misshandelte Frauen, ist 
die Zahl 2016 bereits auf 2.352 ange-
stiegen. Ein starker Anstieg zeigt sich 
auch bei der Anzahl der ausgespro-
chenen Betretungsverbote nach dem 
Sicherheitspolizeigesetz. Diese haben 
sich im Zeitraum 2006 (636) bis 2016 
(1.293) verdoppelt.

Frauenhäuser:
Die 5 Frauenhäuser in OÖ mit den 
Standorten in Linz, Wels, Steyr, Vöck-
labruck und Ried im Innkreis bieten bis 
zu 40 Frauen und deren Kindern gleich-
zeitig Schutz und Sicherheit durch 
ein sofortiges Wohnangebot. Insge-
samt waren in den 5 Frauenhäusern 
2016 207 Frauen und 222 Kinder mit  
10.821 Bewohntagen untergebracht. 

Die Auslastung der Frauenhäuser ist mit  
74,12 % im Jahr 2016 konstant hoch. Die 
Frauenhäuser bieten für Frauen, die von 
Gewalt betroffen sind und nicht im Frau-
enhaus wohnen, Beratungen an. 2016 
wurden insgesamt 3.408 Beratungen 
durchgeführt.
Für Frauen, die von Gewalt in den eige-
nen vier Wänden betroffen sind, müssen 
Maßnahmen gesetzt werden, um ihnen 
die Möglichkeit zu schaffen, aus einer 
Gewaltbeziehung auszubrechen. Der-
artige Maßnahmen sind ua der Ausbau 
der Frauenhäuser und der Wohnmög-
lichkeiten für Frauen, die Sensibilisie-
rung von Personen, die mit Gewaltop-
fern institutionell zu tun haben (Ärzt[inn]
en, Polizist[inn]en, Pflegepersonal, etc).
Die Sozial-Landesrätin warnt daher vor 
Kürzungen im Sozialsystem, die sich 
auch im Kampf zum Schutz von Frauen 
gegen häusliche Gewalt auswirken wür-
den. He.
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KiGa elternbeitragsmodell

das land oÖ hat im bereich Kin-
derbetreuung die Ausgaben seit 
2007 von 89,9 millionen euro auf 
227,4 millionen euro gesteigert. 
Auch die belastung der Gemein-
den ist gerade in diesem bereich 
stark angestiegen. diese Steigerung 
zeigt, dass das land oberösterreich 
dem Ausbau der Kinderbetreuung 
enorme bedeutung beimisst und 
bereit ist, in diesen Ausbau zu inves-
tieren.

Waren 2008 noch rund 49.000 Kin-
der in Betreuung, ist mittlerweile 
die 60.000er-Marke überschritten. 
Es gibt beispielsweise 53 Krabbel-
gruppen mehr als im Vorjahr. Damit 
werden in 300 Krabbelstuben ober-
österreichweit über 5.000 Kinder be-
treut, im Jahr 2008 waren es nur rund 
1.400. 

Vor allem diese Steigerungen bei den 
Kleinkindern spiegeln die Umsetzung 
des Bekenntnisses auf Landesebene 
wider, vermehrt außerfamiliäre Kin-
derbetreuung zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bereitzustel-
len.  

Auch der Blick auf die Betreuungsquo-
te macht die kontinuierliche Steige-
rung in Oberösterreich deutlich: 

Um die Finanzierung dieses stetig 
wachsenden Angebots für die Familien 
stabil abzusichern, ist es aber notwen-
dig, am Nachmittag in Kindergärten El-
ternbeiträge einzuheben. 
„Mit der Einführung des Elternbeitrags 
am Nachmittag entsprechen wir auch 
einer Forderung des Landesrechnungs-
hofes, der in seinem Prüfbericht im Juli 
2017 die Einführung von Elternbeiträ-
gen vorschlägt und eindrücklich for-

dert, die nachhaltige Finanzierbarkeit 
des Kinderbetreuungssystems abzu-
sichern. Das ist auch nachvollziehbar, 
wenn man sich die Kostenentwicklung 
der vergangenen Jahre ansieht. Mir 
ist besonders wichtig, dass wir durch 
diese Maßnahme am weiteren Aus-
bau des institutionellen Kinderbetreu-
ungsangebots festhalten können“, so
Landesrätin Mag. Christine Haberlan-
der. 

Nur in Wien wird gar kein Elternbei-
trag eingehoben und Wien plant 2018 
wieder 376 Mio Neuverschuldung. Ein 
gewaltiger Rucksack für die nachfol-
genden Generationen.

Der OÖ Gemeindebund hat die Ab-
schaff ung der Elternbeiträge im Jahr 
2009 als problematisch beurteilt. 
Dennoch sind wir mit der konkreten 
Art der nunmehr wiedereingeführten 
Elternbeiträge alles andere als glück-
lich, was wir auch ausführlich bei den 
zuständigen Landesstellen deponiert 
haben. Immerhin wird es schon nach 
einem halben Jahr eine umfassende 
Evaluierung des neu eingeführten Bei-
tragssystems geben, um so bald als 
möglich allfälligen Fehlentwicklungen 
gegensteuern zu können.

HR Mag. Dr. Werner Lenzelbauer, Abteilung Statistik, HR Dr. Barbara Trixner, Direktion 
Bildung und Gesellschaft, und LR Mag. Christine Haberlander Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr
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Kinderschutz und Gewaltprävention

das Sozialressort des landes ober-
österreich setzt aktiv maßnahmen 
gegen Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen, etwa in der Kinder- und 
Jugendhilfe, durch den oberöster-
reichweiten einsatz von Schulsozi-
alarbeiter(inne)n, durch elternbera-
tungsangebote oder durch die sechs 
oberösterreichischen Kinderschutz-
zentren. Gleichzeitig gibt es mit der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
eine weisungsfreie, den Kinderrech-
ten verpflichtete Instanz.

„Gewalt gegen Kinder ist ein Thema, 
das unsere ganze Aufmerksamkeit 
und unseren ganzen Einsatz erfordert. 
Kinder und Jugendliche, die von Gewalt 
betroffen sind, müssen sich auf unse-
re Unterstützung verlassen können. 
Gleichzeitig gilt es, alles zu unterneh-
men, um Gewalt gar nicht erst entste-
hen zu lassen. Die präventiven Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
sind dafür unersetzlich“, betont Sozi-
al-Landesrätin Birgit Gerstorfer.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
des Landes OÖ weist darauf hin, dass 
Gewaltprävention bei Kindern und Ju-
gendlichen so früh wie möglich anset-
zen muss. Gewalt in der Erziehung und 
in der Familie werde tradiert und füh-
re immer wieder zu weiterer Gewalt, 
meint die oberösterreichische Kinder- 
und Jugendanwältin Mag. Christine 
Winkler-Kirchberger und sie betont: 
„Gewalt an Kindern geht uns alle an. 
Es braucht Mut, sich einzumischen und 
dagegen aufzutreten. Bei verdeckter 
Gewalt ist Sensibilität gefordert, um 
die Signale von Kindern zu erkennen.“

Gewalt gegen Kinder hat viele Gesich-
ter und sie wird häufig gerade durch 
jene Personen ausgeübt, die eigentlich 
für ihren Schutz verantwortlich wären. 
Die Bandbreite reicht von psychischer 
oder physischer Gewalt über Vernach-
lässigung bis hin zu sexuellem Miss-
brauch. Darüber hinaus leiden Kinder 
immer auch dann mit, wenn sie Ge-
waltsituationen in der Familie – häufig 
an ihren Müttern – miterleben müs-
sen. Wenn man davon ausgeht, dass 
jede fünfte Frau Opfer von häuslicher 
Gewalt wird, sind auch hier viele Kin-
der und Jugendliche betroffen.

Bei rund einem Viertel der Einzelfall-
hilfen ging es sowohl im Jahr 2016  

(26 %) als auch 2017 (28 %) um  
Mobbing und Gewalt in Schule und 
Internet. 2016 bezogen sich rund  
15 Prozent auf familiäre Gewalt, 2017 
beträgt der Anteil bis Ende Oktober 
rund 19 Prozent. 5 Prozent der Hilfen 
betraf 2016 den (Verdacht auf) sexuel-
len Missbrauch, 2017 sind dies 6 Pro-
zent.

Die KiJA ist in unterschiedlichen Sta-
dien mit Gewalt und sexueller Gewalt 
konfrontiert: Von Beratungen bei Ver-
dachtsmomenten über die Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen in der 
sogenannten Aufdeckungsphase, bis 
hin zur Unterstützung des Kindes im 
Strafverfahren gegen den Täter.

Kinder- und Jugendanwältin Mag. Christine Winkler-Kirchberger, Sozial-Landesrätin 
Birgit Gerstorfer und Sonja Farkas, Leiterin des Kinderschutzzentrums Steyr 

Foto: Land OÖ/Lisa Schaffner

Fachkonferenz e-mobilität & smarte Gebäude

Am 2. März 2018 steht in der Stadthalle 
Wels das Zusammenspiel von Elektro-
mobilität und smarten Gebäuden im 
Zentrum. Die Fachkonferenz „E-Mobili-
tät & smarte Gebäude“ präsentiert Lö-
sungen und Technologieinnovationen 
rund um die Integration von E-Mobili-
tät in nachhaltige Gebäude, rund um 
Energie- und Lastmanagement, Strom-

speicher und Ladeinfrastruktur. Auch 
ein Status quo zur E-Mobilität in Euro-
pa und Perspektiven der Batterietech-
nik sowie erfolgreiche Geschäftsmo-
delle für Elektromobilität stehen am 
Programm. Praktische E-Mobilitätser-
fahrungen und Best-Practice-Beispiele 
aus aller Welt runden das Konferenz-
programm ab.

Anmeldung & Information: 
Konferenz-Website: www.wsed.at/dt

Fo
to

: F
ot

ol
ia



 oÖ GemeindezeitunG                     . 15Jänner 2018

16 Gemeinden kooperieren

mit 1. Jänner 2018 startete im 
bezirk Schärding ein neues gemein-
deübergreifendes Kooperationspro-
jekt. 16 Gemeinden haben sich zu 
einem Standesamtsverband zusam-
mengeschlossen und erledigen die 
Personenstandsagenden ab sofort 
zentral. es ist dies der größte Ver-
band dieser Art in Österreich.

„Es freut mich, dass diese Kooperation 
positiv abgeschlossen werden konn-
te,“ so Bürgermeister Franz Angerer, 

welcher als Obmann dieses neuen 
Verbandes fungiert. Die administrative 
Abwicklung wird in den Räumlichkeiten 
der Stadtgemeinde Schärding durch-
geführt, wo die Kompetenzen entspre-
chend gebündelt werden. Gerade die 
immer mehr werdenden Auslandsbe-
rührungen sind ein Grund für diese er-
forderliche Qualitätsoptimierung. Die 
Hochzeit selbst kann natürlich wie bis-
her in der jeweiligen Gemeinde durch-
geführt werden. Das Land OÖ unter-
stützte die Gründung des Verbandes in 
einem hohen Maß.

Der Standesamtsverband Schärding, 
welchem 16 Gemeinden des Bezirkes 
durch Gemeinderatsbeschluss beige-
treten sind, hat seine Arbeit mit 1. Jän-
ner 2018 begonnen.

Die Gemeinden Brunnenthal, Diers-
bach, Eggerding, Engelhartszell, Estern- 

berg, Kopfing im Innkreis, Mayrhof, 
Rainbach im Innkreis, Schärding,  
Sigharting, St. Aegidi, St. Marienkirchen 
bei Schärding, Suben, Taufkirchen an 
der Pram und Wernstein am Inn sehen 
nicht nur Vorteile bei der gemeinsa-
men Aufgabenerfüllung, sondern auch 
eine engere Zusammenarbeit im Per-
sonenstandwesen.

Funkgestützte Sicherung von eisenbahnkreuzungen

Kostengünstige Alternative hat Pro-
bephase überstanden.

Die EisbKrV (Eisenbahnkreuzungsver-
ordnung) schreibt vor, dass bis spätes-
tens 2024 alle Eisenbahnkreuzungen 
durch die Eisenbahnbehörde über-
prüft und bis 2029 neu gesichert wer-
den müssen. Aus diesem Grund testet 
das Verkehrsunternehmen Stern und 
Hafferl in Zusammenarbeit mit dem 
Infrastrukturressort effiziente Alterna-
tiven für die nachhaltige Sicherung von 
Eisenbahnkreuzungen. „Durch den 
Einsatz abgesicherter Funktechnologie 
können herannahende Züge automa-
tisiert dafür sorgen, dass die Eisen-
bahnkreuzung eingeschaltet wird. Da- 
rüber hinaus entfallen kostenintensive,  
kabelgebundene Sensoren“, unter-
streichen Landesrat für Infrastruktur 
Mag. Günther Steinkellner und Ge-
schäftsführer der Stern und Hafferl 
Verkehrsgesellschaft Ing. Günter Neu-
mann.

In Oberösterreich hat Stern & Hafferl 
gemeinsam mit der Firma Siemens eine 
Pilotanlage erfolgreich getestet und im 
Regelbetrieb auf der Strecke zwischen 
Gmunden und Vorchdorf zum Einsatz 
gebracht. Seit 11. August 2017 ist die 
Eisenbahnkreuzung „Hillingstraße“ 
in Gschwandt bei Gmunden nach der 
neuesten Technologie gesichert und in 
Betrieb. „In Mobilitätsfragen gilt es wie 
in kaum einer anderen Branche Trends 
früh zu erkennen, langfristig zu planen 
und zielführend umzusetzen“, so Ing. 
Günter Neumann, Geschäftsführer 
Stern & Hafferl Verkehr, und weiter: 
„Unser Ziel ist es, das Herzstück ei-
nes gut funktionierenden öffentlichen 
Nahverkehrs zu sein und somit einen 
Beitrag für einen nachhaltigen Lebens-
stil in der Region zu etablieren.“

Sobald sich ein Zug nähert, wird per 
Funk automatisch ein Einschaltbefehl 
an die Sicherungsanlage der Eisen-
bahnkreuzung geschickt. Es ist daher 

nicht mehr nötig, Sensoren an den  
Gleisen anzubringen, die den Zug er-
kennen und dieses Signal über meh-
rere Kilometer Erdkabel an die Ei-
senbahnkreuzung weiterleiten. Die 
Sicherungsanlage wird aktiviert und 
meldet dem Zug rechtzeitig zurück, ob 
die Eisenbahnkreuzung ordnungsge-
mäß gesichert werden konnte. Sollte 
dies nicht der Fall sein, wird der Zug 
automatisch vor der Eisenbahnkreu-
zung angehalten. Durch die Funk- 
übertragung können kabelbasierte 
Überwachungslösungen entlang der 
Strecke entfallen und somit auch die 
Errichtungskosten reduziert werden. 
Mit der funkgestützten Lösung bleibt 
das höchste Niveau bei Eisenbahn-
kreuzungs-Sicherungsanlagen, SIL4, 
erhalten. „Mit dieser alternativen Si-
cherungsmethode, die darüber hinaus 
eine Kostenersparnis bedeutet, sind 
wir in der Lage, die Sicherheit an Ge-
fahrenpunkten zu erhöhen“, so Lan-
desrat Steinkellner abschließend. 
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Gemeindebundjuristen diskutieren

▪ Eingliedriger Instanzenzug ab  
1. 7. 2018

Mit 1. 7. 2018 wird durch das OÖ Ge-
meinderechtsanpassungsgesetz 2018 
der zweigliedrige Instanzenzug im ei-
genen Wirkungsbereich der Gemein-
den abgeschafft. Allerdings sieht die 
Übergangsbestimmung vor, dass Ver-
fahren, in denen der erstinstanzliche 
Bescheid im eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinde bis 30. 6. 2018 erlassen 
wird, nach der alten Rechtslage wei-
terzuführen sind. Das bedeutet, dass 
Berufungen, die gegen diese Beschei-
de eingebracht werden, noch vom Ge-
meinderat als Berufungsbehörde zu 
entscheiden sind. 

▪ Einladung zur Gemeinderatssit-
zung bei Mandatsverzicht

Ein Gemeinderatsmitglied einer Frakti-
on hat am Vormittag auf sein Mandat 
verzichtet. Am Abend des gleichen Ta-
ges sollte eine Gemeinderatssitzung 
stattfinden. Es stellte sich die Frage, 
ob es möglich ist, einen Ersatzgemein-
derat zur Sitzung einzuladen, da noch 
niemand auf das freie Mandat berufen 
worden ist. Der schriftliche Verzicht 
auf das Gemeinderatsmandat wird mit 
dem Einlangen beim Gemeindeamt 
wirksam, sofern die Verzichtserklärung 
nicht einen späteren Zeitpunkt enthält. 
Da das Gemeinderatsmandat am Tag 
der Gemeinderatssitzung vakant ist, 
kann für diese Gemeinderatssitzung 
kein Ersatzgemeinderat eingeladen 
werden. 

▪ Crowdfunding für Gemeinden
Auf Anfrage einer Gemeinde, ob 
Crowdfunding für Gemeinden eine Fi-
nanzierungsform darstellt, wurde sei-
tens der Aufsichtsbehörde Folgendes 
mitgeteilt: Das „Crowdfunding“ ist im 
Alternativfinanzierungsgesetz gere-
gelt. Emittent ist demnach eine Person, 
die unmittelbar für ihre operative Tä-
tigkeit Gelder einsammelt, wobei ein 
unbedingter Rückzahlungsanspruch 
– um nicht in den Bereich konzessions-
pflichtiger Bankgeschäfte einzugreifen 
– ausgeschlossen ist. Unter anderem 
sind auch aus diesem Grund gewöhn-

liche Darlehen nicht vom Begriff al-
ternativer Finanzierungsinstrumente 
umfasst. 
Aufgrund von Problemen von Kommu-
nen im Zusammenhang mit früheren 
Finanzierungsformen hat der Gesetz-
geber reagiert und mit der OÖ Gemein-
derechts-Novelle 2012 die Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit von den 
verschiedenen Finanzierungsformen 
und -instrumenten für Kommunen 
verschärft. Auf der Grundlage des § 84  
Abs 7 leg cit hat die Landesregierung 
die OÖ Finanzgeschäfte-Verordnung 
erlassen, mit der unter anderem die 
zulässigen Finanzierungsgeschäfte 
festgelegt wurden. Zulässig sind laut 
dieser Verordnung bestimmte Darle-
hen, bestimmte derivative Finanzge-
schäfte und bestimmte Veranlagungs-
formen. Das „Crowdfunding“ kann 
unter keines der genannten Finanzin-
strumente subsumiert werden und ist 
daher für Kommunen unzulässig. 

▪ Anfragen gem § 63 a OÖ GemO
In den Gemeinden häufen sich die An-
fragen gem § 63 a OÖ GemO vor jeder 
Gemeinderatssitzung. Häufig werden 
kurz vor Beginn der Gemeinderatssit-
zung noch schriftliche Anfragen ge-
stellt, deren Beantwortung nicht selten 
mit einem erheblichen Zeitaufwand 
verbunden sind. Es stellte sich daher 
die Frage, wann diese Anfragen zu be-
antworten sind. Generell sind Anfragen 
nach § 63 a OÖ GemO spätestens in 
der auf die Einbringung oder Übergabe 
der Anfrage folgenden Gemeinderats-
sitzung mündlich zu beantworten. Das 
bedeutet streng genommen, dass eine 
Anfrage, die fünf Minuten vor Beginn 
der Gemeinderatssitzung eingebracht 
wird, noch in der folgenden Sitzung 
zu beantworten ist. Bei einer derartig 
kurzfristigen Einbringung der Anfrage 
wird die Beantwortung eher kurz und 
allgemein gehalten sein, wenn eine 
ausreichende Vorbereitung bis zum 
Sitzungsbeginn nicht mehr möglich ist. 
Die Bestimmung des § 63 a OÖ GemO 
sieht auch keine Beschränkung der An-
zahl von Anfragen pro Sitzung vor, so-
dass eine beliebige Anzahl von Anfra-
gen gestellt werden kann, sofern der 

Gegenstand der Anfrage eine Angele-
genheit des eigenen Wirkungsbereichs 
der Gemeinde ist. 

▪ Kopie bzw Foto des Bauplanes 
anlässlich einer mündlichen  
Bauverhandlung

Nachbarn des Bauverfahrens möchten 
des Öfteren eine Kopie des Bauplanes 
bzw diesen auch fotografieren. Es stellt 
sich die Frage der Rechtmäßigkeit die-
ser Vorgangsweise. Grundsätzlich hat 
der Nachbar im Bauverfahren ein Ak-
teneinsichtsrecht gem § 17 AVG und 
kann sich vom Bauakt oder Teilen des 
Bauaktes Abschriften an Ort und Stelle 
selbst anfertigen oder auf seine Kos-
ten Kopien oder Ausdrucke erstellen 
lassen. Wird der Bauplan zur Gänze 
kopiert bzw fotografiert, so ist der Ur-
heberschutz zu beachten. Es sollte da-
her darauf geachtet werden, dass nicht 
der gesamte Bauplan kopiert oder 
fotografiert wird bzw dem Nachbarn 
mitgeteilt werden, dass der Bauplan 
urheberrechtlich geschützt ist. 

▪ Veröffentlichung von Daten der 
Bauwerber im Internet

Eine Bauwerberin wünschte die Ent-
fernung ihrer Daten aus dem Internet, 
die im Zuge der Veröffentlichung der 
Kundmachung zur mündlichen Bau-
verhandlung ins Internet gestellt wur-
den. Hier liegt keine Verletzung von da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen 
vor. Datenschutzrechtliche Bestim-
mungen werden immer dann nicht 
verletzt, wenn für die Veröffentlichung 
eine gesetzliche Grundlage existiert. 
Das ist bei der Kundmachung gem § 32 
Abs 1 letzter Satz OÖ BauO 1994 der 
Fall: „Die Kundmachung im Internet 
unter der Adresse der Baubehörde gilt 
als geeignete Kundmachungsform iSd 
§ 42 Abs 1 AVG.“ 

▪ Bauwerberwechsel nach  
Erlassung des Baubewilligungs- 
bescheides

Für die Errichtung eines Kindergartens 
wurde ein Baubewilligungsbescheid 
ausgestellt. Nach Zustellung des Bau-
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Fiber Service oÖ GmbH gegründet

um den Ausbau des breitband-Inter-
nets auch in jenen Gebieten oberös-
terreichs voranzutreiben, die sich 
für kommerzielle Anbieter nicht 
rechnen – also vor allem in den länd-
lichen regionen –, wurde die fiber 
Service oÖ Gmbh (fIS), die sich zu 
100 % im besitz des landes oÖ be-
findet, gegründet. hauptaufgabe der 
fIS ist die Schaffung von sogenann-
ten „offenen netzen“.

die fIS wird sich als Infrastruktur-
anbieter (Passiv-Infrastruktur-Pro-
vider/PIP) positionieren und im Zu-
gangsbereich (Access) und teilweise 
auch im backbonebereich (leerrohr, 
backhaul) bauen – damit tritt die 
fIS als backbone-PIP und Zugangs-
bereich-PIP auf. die Anforderungen 
an die von der fIS errichtete passive 
Infrastruktur wurden mit mindes-
tens 100 mbit/s up- and down- 
stream symmetrisch definiert.

Die Digitalisierung hat alle Lebensbe-
reiche voll erfasst – vom eigenen Um-

feld zu Hause über Kommunikation 
und Mobilität bis hin zu Produktions-
prozessen, um nur einige wenige zu 
nennen. Oberösterreich kann und will 
sich dieser Entwicklung nicht verschlie-
ßen, vielmehr wollen wir sie proaktiv 
mitgestalten. Mit der „Leitinitiative 
Digitalisierung“, die 20 Maßnahmen 
umfasst, wurden die Eckpfeiler auf un-
serem Weg zu einer führenden Digital-
region eingeschlagen. Jetzt gilt es, die-
ses Maßnahmenbündel konsequent 
umzusetzen, denn hier entscheidet 
sich die Zukunftsfähigkeit des Standor-
tes Oberösterreich, hier eröffnen sich 
gerade auch für heimische Unterneh-
men zahlreiche Möglichkeiten.

Um die digitale Veränderung mitzuge-
stalten, braucht es ein entsprechen-
des Umfeld. Unerlässlich ist dafür der 
Ausbau der digitalen Infrastruktur 
– leistungsfähig, mit hohen Übertra-
gungsbreiten und das flächendeckend 
im ganzen Land und nicht nur im Zen-
tralraum bzw den regionalen Ballungs-
räumen. 

Aus diesem Grund ist der Ausbau 
der Breitband-Infrastruktur in den 
kommenden Jahren ein ganz klarer 
Schwerpunkt im Landesbudget, der 
auch entsprechend dotiert wird. Mit 
der Schwerpunktsetzung beim Breit-
bandausbau bzw der Digitalisierung 
insgesamt setzen wir ein ganz klares 
Signal und investieren in die Zukunfts-
fähigkeit Oberösterreichs. 

Insgesamt werden in den kommenden 
fünf Jahren 100 Mio Euro in den Ausbau 
der flächendeckenden Breitband-Infra-
struktur investiert. Eine zentrale Rolle 
wird dabei der nunmehr neu gegrün-
deten Fiber Service OÖ GmbH (FIS) zu-
kommen. Oberösterreich beschreitet 
damit einen neuen Weg, um den Aus-
bau gezielt vorantreiben zu können 
und schafft ein Angebot zusätzlich zu 
bestehenden Anbietern bzw Betrei-
bern, ohne mit diesen in Konkurrenz 
treten zu wollen. 

Gerade im ländlichen Raum gibt es 
beim Ausbau der Breitband-Infrastruk-
tur noch Aufholbedarf. Vor allem hier 
ist der Zugang zu schnellem Internet 
von besonderer Bedeutung, denn er ist 
entscheidend dafür, ob sich neue Be-
triebe ansiedeln, Arbeitsplätze abseits 
vom Zentralraum entstehen und junge 
Menschen wegziehen müssen oder Ar-
beit vor Ort finden. 

Ziel ist es, bis 2022 eine flächendecken-
de Versorgung mit hohen Übertra-
gungsbreiten im ganzen Bundesland 
zu realisieren.

v. l.: Horst Gaigg, LH-Stv. Michael Strugl, 
LH Thomas Stelzer, Martin Wachutka

Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

bewilligungsbescheides trat ein Wech-
sel der Person des Bauwerbers auf. 
Es wurde die Frage gestellt, ob auf-
grund dieses Wechsels das Baubewil-
ligungsverfahren zu wiederholen sei. 

Aufgrund der dinglichen Wirkung des  
Baubewilligungsbescheides reicht für 
den Wechsel in der Person des Bau-
werbers eine schriftliche Erklärung des 
neuen Bauwerbers, dass er in die be-

stehende Baubewilligung eintritt. Ein 
neuer Bescheid ist daher nicht erfor-
derlich. He.
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Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Hermann Erber
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die seit über 27 Jahren gelten-
den Gesetze für den oberösterrei-
chischen tourismus wurden nun 
mit beschluss des oÖ landtags 
novelliert und zusammengeführt. 
Zukünftig gilt daher statt dem oÖ 
tourismusgesetz 1990 und dem 
oÖ tourismusabgabe-Gesetz 1991 
das oÖ tourismusgesetz 2018.
Welche inhaltlichen änderungen 
sich durch die novellierung erge-
ben, erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten.

das neue 
oÖ tourismusgesetz
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novellierung des tourismusgesetzes

Am 9. november 2017 wurde im oÖ 
landtag das landesgesetz zur för-
derung des tourismus in oberöster-
reich (oÖ tourismusgesetz 2018) 
beschlossen und ersetzt dadurch 
das oÖ tourismusgesetz 1990 und 
das oÖ tourismusabgabe-Gesetz 
1991.

Bereits in den 1950er-Jahren wurde 
erstmals ein Gesetz zur Regelung des 
Fremdenverkehrs erlassen. Die Inten-
tionen des damaligen Fremdenver-
kehrsgesetzes 1951 sind auch heute 
in Ansätzen noch aktuell. Das Frem-
denverkehrsgesetz 1951 wurde zwi-
schenzeitlich jedoch durch die aktuell 
geltenden Grundlagen im OÖ Touris-
musgesetz 1990 und OÖ Tourismusab-
gabe-Gesetz 1991 abgelöst. 

Da die vorzunehmenden Änderungen 
sehr umfangreich sind, wurde eine 
Neuerlassung eines einheitlichen Ge-
setzes anstatt der Anpassung der bei-
den bestehenden Gesetze angestrebt. 
Im OÖ Landtag beschäftigte man sich 
daher mit der Neugestaltung des OÖ 
Tourismusgesetzes 2018, welches am  
9. November 2017 beschlossen wurde.

Inhaltlich wurden einige Änderungen 
vorgenommen, wobei darauf geachtet 
wurde, dass die Beitragspflicht der Un-
ternehmer in den Tourismusgemein-
den, aufgrund der bewährten Abwick-
lung, nicht geändert werden soll.

Als Schwerpunkte wurden vor allem 
umgesetzt:
• Neustrukturierung der Landestou-

rismusorganisation;
• Schaffung marktrelevanter Struktu-

ren für das Tourismusmarketing;
• Einrichtung eines Aufsichtsrates an-

stelle von Vorstand und Rechnungs-
prüfer(inne)n in den Tourismusver-
bänden;

• Einheitliche Einhebung der Ortstaxe 
in Höhe von zwei Euro in allen Ge-
meinden.

Neustrukturierung der Landestou-
rismusorganisation
Neben der Generalversammlung und 
dem(der) Geschäftsführer(in) bestand 

bislang auch ein Landes-Tourismusrat 
als Organ der Landestourismusorga-
nisation. Dieser wird mit der Novellie-
rung durch ein Strategie-Board ersetzt. 
Als Aufgabe kommt insbesondere die 
Beratung der Geschäftsführung und 
der Generalversammlung dem Stra-
tegie-Board zu. Mitglieder des Stra-
tegie-Boards sind Expert(inn)en mit 
qualifizierten Kenntnissen und Erfah-
rungen bei der Entwicklung und Um-
setzung touristischer Konzepte und 
Projekte.

Unveränderte Einstufung der Orts-
klassen
Die Einstufung der Gemeinden in der 
jeweiligen Ortsklasse wird durch den 
Vergleich zwischen der jeweiligen Ge-
meinde-Nächtigungsintensität und 
der Landes-Nächtigungsintensität be-
rechnet. Abhängig von dem (doppel-
ten, einfachen oder halben) Wert ist 
die Gemeinde in der entsprechenden 
Ortsklasse einzustufen. Dies bleibt wie 
bisher bestehen. Anstatt der jährlichen 
Auswertung wird jedoch künftig nur 
mehr alle fünf Jahre eine Neuauswer-
tung erfolgen. Eine Rückstufung ist 
künftig nur mehr um eine Ortsklasse 
möglich. Die Einstufung in einer höhe-
ren Ortsklasse besteht weiterhin.

Schaffung marktrelevanter Struktu-
ren für das Tourismusmarketing
Hauptaufgabe der Tourismusverbän-
de ist das touristische Marketing, die 
Unterstützung der Mitglieder zur Ge-
staltung marktgerechter Angebote, At-
traktivierung der jeweiligen Region so-
wie auch die Gästebetreuung und das 
Veranstaltungsmanagement. Um dies 
in einer Region so effizient wie möglich 
zu nutzen, ist eine optimale Organisa-
tion der Tourismusverbände sinnvoll. 
Im neuen OÖ Tourismusgesetz 2018 
sind daher Strukturveränderungen 
der Tourismusverbände vorgesehen. 
In Oberösterreich gibt es aktuell 215 
Tourismusgemeinden und 103 Tou-
rismusverbände, wobei 80 % der Tou-
rismusverbände (84) nur aus jeweils 
einer Gemeinde bestehen. Um eine 
wirkungsvolle Verbandsstruktur zu 
erreichen, wurden im neuen Gesetz 
Schwellenwerte festgelegt, welche von 

den Tourismusverbänden beachtet 
werden müssen. Demnach muss ein 
Tourismusverband ein Aufkommen 
aus Tourismusbeiträgen und -abgaben 
(Ortstaxen und Ferienwohnungspau-
schalen) von 600.000 Euro und Über-
nachtungen von 200.000 Gästen erzie-
len. Eine geringfügige Unterschreitung 
der Schwellenwerte ist bei Vorliegen 
von geografischen Besonderheiten zu-
lässig.
Aufgrund der aktuellen Budget- und 
Nächtigungszahlen ergibt dies, nach 
Anpassung der Tourismusverbände an 
die neu geltenden Schwellenwerte, vo-
raussichtlich eine Anzahl von maximal 
37 Tourismusverbänden.
Um die Schwellenwerte des OÖ Tou-
rismusgesetzes 2018 zu erreichen, 
besteht die Möglichkeit, die vorhande-
nen Tourismusverbände aufzulösen 
und einen neuen Tourismusverband 
zu errichten oder bestehende Touris-
musverbände zu fusionieren. Dabei ist 
das gesamte Vermögen einschließlich 
aller Rechte und Pflichten an den neu-
en Tourismusverband zu übertragen. 
Wird nur ein Teilgebiet eines Touris-
musverbandes an einen anderen Tou-
rismusverband übertragen, so ist ein 
Vermögensausgleich durchzuführen.

Bezeichnungsänderung der Pflicht-
mitglieder des Tourismusverbandes
Hinsichtlich der Pflichtmitglieder des 
Tourismusverbandes wird nur von 
der Bezeichnung als Tourismusinter-
essent abgesehen und zukünftig auf  
den Unternehmerbegriff entspre-

Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/David Lugmayr
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Statements zum neuen tourismusgesetz

LAbg. Hans Hingsamer
Präsident und Bürgermeister Eggerding

Helmut Wallner
Bürgermeister Hinterstoder

Hannes Heide
Bürgermeister Bad Ischl

Mag. Hubert Tischler
Bürgermeister Bad Zell

Mit der Tourismusgesetz-Novelle 
wird versucht, die Organisation der 
Verbände in größeren Strukturen 
schlagkräftiger und zielorientierter 
zu machen. Die oberösterreichischen 
Gemeinden tragen die Neuausrich-
tung der Verbandsstrukturen mit. Der 
OÖ Gemeindebund hat seit Jahren 
gefordert, auch für die Zweitwohnsit-
ze eine entsprechende Leistungsab-
geltung zu bekommen. Mit der Ein-
führung einer Zweitwohnsitzabgabe 
wurde der Grundstein für eine solche 
Maßnahme gelegt.

Mir gefällt, dass der Tourismus in  
Oberösterreich einen hohen Stellen-
wert hat und auch weiterhin geför-
dert wird. Insbesondere finde ich po-
sitiv, dass durch die Zusammenarbeit 
mehrerer Gemeinden in einer Region 
der Tourismus in den kleineren Orten 
gesichert wird und sich so erfolgreich 
weiterentwickeln kann.

Beim neuen Tourismusgesetz ist als 
positiv anzusehen, dass den Gemein-
den die Möglichkeit eingeräumt wird, 
eine Zweitwohnsitzabgabe einzuhe-
ben. Einziger Wermutstropfen ist, 
dass die Höhe der einzuhebenden 
Beiträge die anfallenden Infrastruk-
turkosten einer Gemeinde nicht aus-
reichend abdeckt. Gesamt betrachtet 
ist das Tourismusgesetz jedenfalls 
als positiv anzusehen und ein erster 
Schritt in die richtige Richtung.

Das OÖ Tourismusgesetz wird dafür 
Sorge tragen, dass sich in den neuen 
Organisationen Schwerpunkte he- 
rauskristallisieren und Impulse für 
die Entwicklung des Tourismus ge-
geben werden. Ich bin überzeugt da-
von, dass man in Zusammenarbeit 
mit den Partnern in den Regionen 
noch schlagkräftiger als bisher wer-
den wird und Bad Zell auch zukünftig 
mit den touristischen Partnern erfolg-
reich zusammenarbeiten wird. Das 
neue Tourismusgesetz ist jedenfalls 
der Beginn eines guten Weges. Ob 
dies der richtige ist, wird die Zukunft 
zeigen.

chend dem Umsatzsteuergesetz 1994 
angeknüpft. 

Einrichtung eines Aufsichtsrates im 
Tourismusverband
In den Tourismusverbänden ist eine 
Strukturveränderung der inneren Or-
ganisation vorgesehen, mit dem Ziel, 
die Organisation professioneller zu 
gestalten. Daher sieht das neue OÖ 
Tourismusgesetz 2018 vor, dass die 
Geschäftsführung der Tourismus- 
verbände hauptberuflich ausgeübt 
wird. Ebenso wird anstelle des Vor-
standes ein Aufsichtsrat eingerichtet, 
wodurch auf die zusätzliche Bestellung 
von Rechnungsprüfer(inne)n verzichtet 
werden kann. Die Vollversammlung ist 
weiterhin als oberstes Organ vorgese-
hen.
Hinsichtlich des neu einzurichtenden 
Aufsichtsrates ist anzumerken, dass 
dieser ähnlich dem bisher bestehen-
den Vorstand in einem Tourismusver-
band einzurichten ist. Zusätzlich dazu 
ist auch ein Vertreter der LTO mit bera-
tender Stimme Teil des Aufsichtsrates. 
Eine bestmögliche Vernetzung im Hin-
blick auf die Landestourismusstrate-
gie sowie Nutzung von Synergien zwi-
schen LTO und Tourismusverbänden 
wird dadurch angestrebt.

Pflege und Betreuung öffentlicher 
Freizeiteinrichtungen
Auch wenn die Pflege und Betreuung 
von öffentlichen Freizeiteinrichtungen, 
wie Wander- und Reitwege, Langlauf-
loipen, Mountainbiketouren, Kletter-
steige und -gärten und ähnliche Ein-
richtungen, meist von ehrenamtlich 
tätigen Vereinen und Organisationen 
übernommen wird, so steht es nach 
dem OÖ Tourismusgesetz 2018 den 
Tourismusverbänden und den Ge-
meinden frei, diese Maßnahmen im er-
forderlichen Ausmaß zu unterstützen 
bzw allenfalls auch selbst zu erbringen. 
Die zu erbringende Leistung und deren 
Finanzierung kann dann durch Verein-
barung geregelt werden. Durch diese 
Regelung wird in die zivilrechtlichen 
Pflichten des Halters nicht eingegrif-
fen.

Einheitliche Einhebung der Orts- 
taxe
Bislang war eine Einhebung der Orts- 
taxe nur in Tourismusgemeinden vor-
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Bester Sommer für oberösterreichs tourismus

die Sommersaison von mai bis ok-
tober 2017 brachte oberösterreich 
ein rekordergebnis: mit 1,85 milli-
onen Gästen (+4,6 %) konnten die 
meisten Ankünfte seit erfassung 
der tourismusstatistik verzeichnet 
werden, mit 4,86 millionen nächti-
gungen (+3,5 %) wurde der höchste 
Wert innerhalb der letzten 20 Jahre 
erzielt. damit liegt oberösterreich 
sowohl bei den Ankünften als auch 
beim nächtigungswachstum sogar 
über dem österreichweiten durch-
schnitt.

Vor allem die ausländischen Urlau-
ber (904.852 Gäste) legten mit +6,4 % 
Nächtigungen und +8,1 % Ankünften 
kräftig zu. Im Ranking der ausländi-
schen Herkunftsmärkte steht Deutsch-
land mit Abstand an erster Stelle und 
sorgte mit +7,7 % Nächtigungen für 
eine erfreuliche Steigerung. Hervorzu-
heben sind die Nächtigungssteigerun-
gen auch bei den Gästen aus Ungarn 
(+16,8 %), Polen (+12,3 %), der Schweiz 
(+11 %) und China (+69,2 %). Zuwäch-
se konnten auch bei den inländischen 
Gästen verzeichnet werden: +1,2 % 
bei den Ankünften und +1 % bei den 
Nächtigungen. Insgesamt machen die 

Österreicher nach wie vor mehr als die 
Hälfte aller Urlauber in Oberösterreich 
aus (948.850 Gäste).

„Die Zuwächse bei den ausländischen 
Gästen tragen wesentlich zur hervorra-
genden Tourismusbilanz des Sommers 
2017 bei. Der eingeschlagene Weg, im 
Marketing zusätzlich zu den bewährten 
Kernmärkten verstärkt auf die Bearbei-
tung internationaler Märkte zu setzen, 
erweist sich als richtig und erfolgreich“, 

zeigt sich Wirtschafts- und Tourismus-
referent Landeshauptmann-Stellver-
treter Dr. Michael Strugl zufrieden.

Bei den Unterkunftsarten verzeich-
neten vor allem die gewerblichen Be-
triebe (4/5-Stern: +6 %, 3-Stern: +5 %) 
Nächtigungszuwächse. Sehr positiv 
schnitten auch private Ferienwoh-
nungen (nicht auf dem Bauernhof,  
+5,8 % Nächtigungen) und Camping-
plätze  (+6,7 % Nächtigungen) ab.

Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach

gesehen. Durch die Novellierung des  
Tourismusgesetzes besteht zukünftig 
auch in den Nicht-Tourismusgemein-
den eine Ortstaxen-Pflicht. Das bedeu-
tet, dass auch dort ansässige Unter-
kunftgeber die Abgabe von den Gästen 
einheben und an die Gemeinde abfüh-
ren müssen. Für diese Unterkunftge-
ber stellt dies einen neuen, jedoch als 
geringfügig einzustufenden Aufwand 
dar.
Vereinheitlicht wird auch die Höhe 
der Ortstaxe. Laut alter Rechtslage 
bestand die Möglichkeit, die Ortstaxe 
zwischen 0,23 und 2 Euro festzusetzen. 
Die durchschnittliche Ortstaxe betrug 
bisher 1,20 Euro und lag somit deutlich 
unter dem Maximalbetrag der vorge-
sehenen Beitragsspanne. Im neuen 

OÖ Tourismusgesetz 2018 ist eine ein-
heitliche Ortstaxe in Höhe von 2 Euro 
vorgesehen. Durch die einheitliche An-
hebung auf 2 Euro wird mit einer Stei-
gerung des Gesamtaufkommens um 
ca 4 Mio Euro gerechnet.
Die in den D-Gemeinden anfallen-
de Ortstaxe fließt dann der Landes-
tourismusorganisation zu. Durch die 
Leistung dieser Beiträge sollen Maß-
nahmen für eine touristische „Grund-
versorgung“ finanziert werden.
Hinsichtlich der Ferien- bzw Freizeit-
wohnungspauschale wurde eine Bei-
behaltung der bisher bestehenden 
Beitragshöhe angestrebt. Dies wurde 
durch eine Anpassung des Vervielfa-
chers in Relation zur Erhöhung der 
Ortstaxe auf 2 Euro erreicht.

Möglichkeit einer Zweitwohnsitzab-
gabe
Von vielen Gemeinden wurde die Ein-
führung einer „Zweitwohnsitzabgabe“ 
gefordert. Dies ist vor allem darauf zu-
rückzuführen, dass die Anzahl der Ne-
benwohnsitze aufgrund der hohen An-
zahl der Wohnungen ansteigt, jedoch 
die zusätzlich anfallenden Kosten der 
Gemeinden nicht adäquat abgedeckt 
sind. 
Der Forderung nach Einführung der 
Zweitwohnsitzabgabe wurde insofern 
entsprochen, dass in dem OÖ Touris-
musgesetz 2018 den Gemeinden die 
Möglichkeit eingeräumt wird, einen Zu-
schlag zur Freizeitwohnungspauschale 
einzuheben und dadurch einen eige-
nen Abgabenanteil zu lukrieren. Hae.
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Landes-tourismusstrategie 2022

Stärken des landes weiter ausbau-
en und neue chancen strategisch 
entwickeln. 
Parallel zur erarbeitung des oÖ 
tourismusgesetzes 2018 wurden 
die eckpfeiler der neuen landes-tou-
rismusstrategie 2022 festgelegt. 
die neue Strategie geht einerseits 
auf trendentwicklungen und he-
rausforderungen für die touris-
mus- und freizeitwirtschaft, etwa 
in den bereichen digitalisierung 
oder gesellschaftliche entwicklun-
gen, ein. Andererseits zielt sie auf 
die realisierung potenzieller Syner-
gien mit Wirtschaft, Wissenschaft, 
landwirtschaft, Kultur oder natur-
schutz ab. „damit ist die basis für 
eine dynamische entwicklung des 
tourismus als wertvoller Partner 
im gesamtwirtschaftlichen System 
oberösterreichs gelegt.

Eine Grundlage, auf der künftig neue 
Innovationen generiert werden“, ist 
LH-Stv. Dr. Michael Strugl überzeugt 
und skizziert die Vision: „Wir sind das 
,echte‘ Österreich und wollen Ober-
österreich so zeigen, wie wir sind: 
Menschlich, originell, vernetzt.“ Eine 
Vision, die sich nicht nur in touristi-
schen Produkten zeigt, sondern die 
im gesamten Lebensraum Oberöster-
reich mit den besonderen Natur- und 
Kulturkulissen, erfolgreichen Innova-
tionen und ehrlichen, authentischen 
Menschen zum Ausdruck kommt. 

Vor gut einem Jahr initiierte das Land 
Oberösterreich den Prozess zur Er-
arbeitung der neuen Landes-Touris-
musstrategie 2022. Im bewährten 
Schulterschluss von Land, Wirtschafts-
kammer OÖ (Sparte Tourismus und 
Freizeitwirtschaft) und Oberösterreich 
Tourismus wurden – unter Einbindung 
der oberösterreichischen Touristiker – 
die Leitlinien für die strategische Wei-
terentwicklung der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft erarbeitet. Ein exter-
nes Expertengremium und Interviews 
mit unterschiedlichen Branchen brach-
ten eine entsprechende Zukunfts- bzw 
Außensicht aus unterschiedlichsten 
relevanten Fachdisziplinen ein: So 
konnte aktuelles Fachwissen aus den 

Bereichen Digitalisierung, Mobilität, 
Markenpolitik, Bildung, Vertrieb bis hin 
zu kultur- und naturräumlichen Fragen 
eingespielt werden. 

v. l.: GF Mag. Andreas Winkelhofer, Wirtschafts- und Tourismusreferent LH-Stv.  
Dr. Michael Strugl und KommRat Robert Seeber Foto: Land OÖ/Sabrina Liedl

Möglichkeiten aufgezeigt, die es nun 
in einem starken Netzwerk und in Al-
lianzen umzusetzen gilt“, sagt Strugl 
und ergänzt: „Schließlich leben wir in 
einer Welt der kontinuierlichen Verän-
derung.“ Volatile, unsichere, komple-
xe und ambivalente Zeiten sind das 
Umfeld für zukünftige Entwicklung, 
dem sich auch der Tourismus stellen 
muss. Die Landes-Tourismusstrategie 
2022 gibt mit ihren Prinzipien Ant- 
worten auf Herausforderungen, sie  
gibt Orientierung und ist die 
gemeinsame Grundhaltung für die 
touristischen Akteure. Sie ist die 
„Leitplanke“ der landesweiten Tou-
rismusentwicklung. Sie definiert den 
Fahrplan in die touristische Zukunft, 
ersetzt allerdings keineswegs die not-
wendigen Unternehmens- und Desti-
nationsstrategien. „Wir brauchen ein 
agiles Management des gesamten 
oberösterreichischen Tourismussys-
tems, in dem Prioritäten regelmäßig 
hinterfragt und neu ausgerichtet wer-
den, in dem Anpassungen an Markt-
veränderungen situativ erfolgen. Der 
Tourismus muss sich als Querschnitts-
disziplin verstehen, in der branchen-
übergreifendes Denken und Handeln 
die Voraussetzung für Erfolg ist“, for-
dert Strugl.

„Fit machen für  
die Herausforderungen 

der Zukunft.“

„Die Entwicklung der Landes-Touris-
musstrategie 2022 ist ein mustergül-
tiges Beispiel für eine breit getragene 
Zusammenarbeit, sowohl innerhalb 
der Tourismusbranche als auch da- 
rüber hinaus. Die neuen Leitlinien ver-
netzen die Tourismuswirtschaft über 
die Branchengrenzen hinaus, öffnen 
sie für Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch und machen sie damit fit für die 
Herausforderungen der Zukunft,“ ist 
BR KommRat Robert Seeber, Obmann 
der Sparte Tourismus und Freizeitwirt-
schaft in der Wirtschaftskammer OÖ 
und Vorsitzender des Landes-Touris-
musrates, überzeugt. 
 
„Dieser Blick über den touristischen 
Tellerrand hat neue Sichtweisen und 
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Stellungnahmen des Österreichischen Gemeindebundes

▪ Schulische-Freizeit-Betreuungs-
verordnung 2017

Bereits im Jahr 2015 wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, im Freizeitteil ganz-
tägiger Schulangebote auch Personen 
einzusetzen, die weder Lehrer, Erzie-
her oder Freizeitpädagogen sind, je-
doch über facheinschlägige Qualifikati-
onen verfügen, die für den Freizeitteil 
nutzbar gemacht werden können. Auf 
Grundlage einer Verordnungsermäch-
tigung im Schulorganisationsgesetz 
wurden zunächst nur die erforderli-
chen Qualifikationen für den Sport-
bereich festgelegt, dies auch vor dem 
Hintergrund der Einführung der tägli-
chen Bewegungseinheit. 
Mit dem vorliegenden Verordnungs-
entwurf werden nunmehr die Quali-
fikationsanforderungen um die Be-
reiche Musik, Kreative Gestaltung, 
Theater, Außerschulische Jugendarbeit 
und Soziales erweitert. 

Ausstehende Evaluierung
Neben einer qualitativen Aufwertung 
des Freizeitbereiches setzt sich die der-
zeit geltende Verordnung zum Ziel, die 
Möglichkeiten des Einsatzes von Per-
sonen mit besonderen Qualifikationen 
(im Sportbereich), die weder Lehrer, 
Freizeitpädagogen noch Erzieher sind, 
im Freizeitteil zu erweitern. 
Dem Österreichischen Gemeindebund 
ist bislang weder bekannt, dass die 
derzeitige Verordnung über die Qua-
lifikationen im Bereich Bewegung und 
Sport für die Gemeinden Erleichterun-
gen in der Rekrutierung von Betreu-
ungspersonal gebracht hat, noch, dass 
der Freizeitteil ganztägiger Schulange-
bote durch die bisherige Verordnung 
eine qualitative Aufwertung erfahren 
hat. 
Hinsichtlich der Qualifikationsvorga-
ben im Zusammenhang mit Bewe-
gung und Sport wurden damals be-
reits vonseiten des Österreichischen 
Gemeindebundes die hohen Qualifi-
kationsanforderungen kritisiert und 
zugleich dargelegt, dass Gemeinden 
Schwierigkeiten haben werden, Perso-
nal (Trainer) zu finden, die die Zusatz-
qualifikationen besitzen bzw zu ab-
solvieren bereit sind. Auch wurde von 
unserer Seite die Frage aufgeworfen, 

weshalb ein Trainer (zB Fußballtrai-
ner), der jahrelang Kinder- und Jugend-
mannschaften betreut, zusätzlicher 
Qualifikationen bedarf (Abschluss von 
Lehrgängen), um Kinder im Freizeitteil 
ganztägiger Schulangebote betreuen 
zu können. 
Gleiche Fragen kommen nunmehr im 
Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Musikschullehrern auf, die – obwohl sie 
jahrelang Kinder beschulen – nunmehr 
zusätzlicher Qualifikationen bedürfen, 
um auch im Freizeitteil ganztägiger 
Schulangebote (ohne Begleitung eines 
Erziehers, Lehrers oder Freizeitpäda-
gogen) eingesetzt werden zu können. 
In Anbetracht dessen und der Tatsa-
che, dass im Vorblatt der derzeit gelten-
den Verordnung (BGBl II Nr 159/2015) 
eine Evaluierung im Jahr 2020 vorgese-
hen ist, erscheint es fraglich, ob eine 
Erweiterung des Personenkreises mit 
besonderen Qualifikationen in ande-
ren Bereichen zum jetzigen Zeitpunkt 
angebracht ist. 

▪ Verordnung der Bundesministe-
rin für Bildung, mit der die Ver-
ordnung über die Lehrpläne der 
Neuen Mittelschulen sowie die 
Verordnung über die Lehrpläne 
der allgemeinbildenden höheren 
Schulen geändert werden 

Vorsorgliches Verlangen nach Ver-
handlungen gemäß Artikel 2 der 
Vereinbarung zwischen dem Bund, 
den Ländern und den Gemeinden 
über einen Konsultationsmechanis-
mus und einen künftigen Stabili-
tätspakt der Gebietskörperschaften 
(BGBl I Nr 35/1999)

Allgemeines 
Bei vorliegendem Verordnungsentwurf 
handelt es sich um die Umsetzung der 
im Bildungsreformgesetz 2017 veran-
kerten „Digitalen Grundbildung“ als 
verbindliche Übung unter anderem 
auch für die Neuen Mittelschulen, de-
ren Schulerhalter die Gemeinden sind. 
Der Österreichische Gemeindebund 
stellt vorab klar, dass kein Weg da-
ran vorbeiführt, alle Schülerinnen und 
Schüler mit digitalen Kompetenzen 
auszustatten – das gebietet die rasante 

technologische und auch gesellschaft-
liche Entwicklung mit Blick auf digitale 
Medien und Kommunikation. Neben 
Anpassungen der Lehrinhalte und de-
ren Form der Darbietung erfordert 
eine erfolgreiche Vermittlung digitaler 
Kompetenzen auch Umstellungen und 
Adaptierungen in der Ausstattung der 
Schulen sowie der Schülerinnen und 
Schüler. 
In Vorgesprächen wurde vonseiten 
des Bildungsministeriums zugesichert, 
dass Gemeinden als Pflichtschulerhal-
ter keinerlei Kosten durch die Umset-
zung des Lehrplans „Digitale Grundbil-
dung“ entstehen werden. 

Im Vorblatt des vorliegenden Verord-
nungsentwurfs ist zwar auf Seite 1 
vermerkt, dass „sich aus der gegen-
ständlichen Maßnahme keine finanzi-
ellen Auswirkungen auf ua Gemeinden 
ergeben“, und wird in den Erläuterun-
gen auf Seite 2 zudem ausgeführt, dass 
„die Umsetzung des Lehrplans in den 
Schulen der Sekundarstufe I kosten-
neutral ist und auf Basis vorhandener 
Ressourcen sowie dort vorhandener 
bzw verfügbarer IT-Infrastruktur, wie 
zB PC-Saal mit Internetanbindung, er-
folgt“.

Entgegen den Ausführungen in den 
Erläuterungen ist jedoch anzuneh-
men, dass durch die verpflichtende 
Umsetzung des Lehrplans „Digitale 
Grundbildung“ den Gemeinden als Er-
halter der Pflichtschulen Mehrkosten 
entstehen werden. So ist darauf hin-
zuweisen, dass der Bund selbst in den 
letzten Monaten von einem „digitalen 
Klassenzimmer“, der „Digitalisierung  
der Schulbuchaktion“, von „multi-
medialen Lerncontents“, von „E-lear-
ning-Plattformen“ und letztlich von 
der Ausstattung der Schülerinnen und 
Schüler mit Laptops und Tablets ge-
sprochen hat.

Den vollständigen Text dieser Stellung-
nahmen finden Sie auf unserer Home-
page www.ooegemeindebund.at unter 
Neu und Aktuell.
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Berichte aus dem Brüsselbüro

▪ WIFI4EU-Plattform ab Jänner 
2018 online?

Die lange angekündigte WIFI4EU-Platt-
form, wo Gemeinden einfach und un-
bürokratisch einen Förderantrag für 
WLAN auf öffentlichen Plätzen stellen 
können, geht voraussichtlich noch im 
Jänner online. 

Die EU-Kommission veröffentlichte 
Ende November eine neue Version 
des Arbeitsprogramms der Connec-
ting-Europe Fazilität (CEF), welche die 
Rechtsgrundlage für die WIFI4EU-För-
derung bildet. Des Arbeitsprogramms 
für 2017, wohlgemerkt.
Das Arbeitsprogramm wurde um Infor-
mationen über WIFI4EU ergänzt. Die 
wesentlichen Neuigkeiten werden im 
Folgenden kurz zusammengefasst:

Antragsberechtigte
Antragsberechtigt für einen Voucher 
sind Gemeinden und Gemeindever-
bände. In Österreich also 2.100 Ge-
meinden, die der EUROSTAT-Definition 
der „Local Administrative Unit“ (LAU) 
entsprechen. Europaweit fallen 99.774 
Gebietskörperschaften unter diese De-
finition.

Förderung
WIFI4EU umfasst eine Fördersumme 
von bis zu 15.000 Euro pro Voucher. 
Damit können bis 100 % der Kosten 
abgedeckt werden, es gibt also keinen 
verpflichtenden Eigenbeitrag. Die För-
derung bezieht sich auf Installations- 
und Gerätekosten, die laufenden Kos-
ten sind für mindestens 3 Jahre von 
der Gemeinde zu tragen. 

Gutscheinsystem
Gemeinden, deren Antrag positiv be-
schieden wird, erhalten einen (voraus-

sichtlich elektronischen) Gutschein/
Voucher. Dieser ist binnen 18 Monaten 
– die Installation des Hotspots muss 
abgeschlossen sein – bei einem regis-
trierten Anbieter einzulösen. Der An-
bieter verwertet den Gutschein bei der 
EU-Kommission. 

Anbieter
Telekom-Anbieter können ihre Dienste 
auf der WIFI4EU-Plattform registrie-
ren. Die Registrierung kann bereits vor  
Zuschlagserteilung stattfinden und 
muss deutlich machen, welchen geo-
grafischen Bereich der Anbieter ab-
deckt. 
Entscheiden sich Gemeinden für die 
Zusammenarbeit mit einem noch nicht 
registrierten Betreiber, kann die Regis-
trierung auch nachträglich erfolgen. 
Nur registrierte Betreiber können den 
von der Kommission ausgestellten 
Voucher einlösen.

Geografische Ausgewogenheit
Um die vom EU-Parlament geforderte 
geografische Ausgewogenheit zu ga-
rantieren, sollen mindestens 15 Ge-
meinden aus jedem Mitgliedstaat zum 
Zug kommen. Außerdem darf kein Mit-
gliedstaat mehr als 8 % der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel erhal-
ten.
Jede Gemeinde kann nur einmal in den 
Genuss einer WIFI4EU-Förderung kom-
men. 

Ausschlussgründe
Anträge, die vorhandene private oder 
öffentliche Angebote duplizieren, wer-
den nicht in Erwägung gezogen. Der 
Fokus der Hotspots soll auf öffentli-
chen Plätzen (Rathäuser, Bibliotheken, 
Schulen, Gesundheitszentren, Parks, 
Museen…) liegen. 

Mag. Daniela Fraiß
Leiterin des Brüsseler Büros

des Österreichischen Gemeindebundes

Verfügbare Mittel
Pro Gemeinde sollen ca. 15.000 Euro 
für Installations- und Gerätekosten 
ausbezahlt werden. Die Gutscheine 
sind 18 Monate gültig und vom Betrei-
ber bei der Kommission einzulösen.  
Insgesamt stehen bis 2020 120 Mio 
Euro zur Verfügung.

Weitere Vorgehensweise
Die Antragsplattform wird mit einer 
Registrierungsphase online gehen. In 
dieser mehrwöchigen ersten Phase 
haben Gemeinden die Möglichkeit, 
Anträge in Ruhe vorzubereiten. Die An-
träge können online gespeichert und 
am Tag des Calls abgeschickt werden. 
Da im Grunde weiterhin das Prinzip 
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gilt, 
ist es ratsam, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen und den fertigen 
Antrag am ersten Tag des Calls abzu-
schicken. 

Der Österreichische Gemeindebund 
wird über weitere Entwicklungen be-
richten.
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e-Government – Vom und für Praktiker

Mag. (FH) Reinhard Haider
E-Government-Beauftragter

des OÖ Gemeindebundes

▪ E-Government und das neue  
Regierungsprogramm

„Digitalisierung“ ist DAS Wort des Re-
gierungsprogrammes der neuen Bun-
desregierung. Gezählte 92-mal kommt 
es auf den 179 Seiten vor, die Abwand-
lung „digital“ noch viel öfter. Dieses Mo-
dewort steht damit auch über „E-Go- 
vernment“, das als Begriff nur 2-mal 
auftaucht. Die neue Bundesregierung 
hat sich bei der Digitalisierung viel vor-
genommen und eine eigene „Digitalmi-
nisterin“ installiert. Viele Punkte sind 
nicht neu, sondern lediglich neu ver-
packt. Die Eckpfeiler im Überblick sind: 
 
E-Government-Ausbau 
Bei der Bürgerverwaltung wird das Bei-
spiel Estland als Vorbild genannt, wo 
viele Behördenwege bereits digital ab-
gewickelt werden und der Zugang zu In-
formationen einfach ist. Die Einführung 
einer flächendeckenden, sicheren digi-
talen Identität sowie die Schaffung und 
Implementierung eines einheitlichen, 
staatlich gesicherten Identitätsmanage-
mentsystems sind zentrale Punkte, der 
Gesamtplan reicht bis hin zu einer kom-

pletten Zentralisierung aller Datenbe-
stände von Sozial-, Finanz- und Sicher-
heitsbehörden. Ein neues Portal soll 
help.gv.at ersetzen: oesterreich.gv.at 
soll das zentrale Portal für alle Behör-
denwege werden. Über dieses Portal 
sollen auch Datenschutzauskünfte aus 
diversen staatlichen Registern abrufbar 
sein. Besondere Erwähnung finden 
• innovationsorientierte öffentliche 

Beschaffung (Reform des Vergabe-
rechts) 

• Schaffung einheitlicher und durch-
gängiger IT-Systeme 

• Reduktion von Medienbrüchen 
 
Breitband und 5G 
Ein „zügiger Ausbau einer modernen, 
leistungsfähigen Telekommunikations-
infrastruktur“ mit dem Ziel einer „lan-
desweiten Versorgung mit Gigabit-An-
schlüssen zusätzlich zur landesweiten 
Versorgung mit 5G“. Als Zwischenziel 
wird die Versorgung mit 100 Mbit/s 
angeführt sowie Glasfaser in jedem 
Neubau. Österreich soll bis 2021 zum 
„5G-Vorzeigeland“ werden. 
 
Ethikrat 
Um künftig den Herausforderungen, 
die sich aus dem Einsatz von neuen 
Technologien wie Robotik und künstli-
cher Intelligenz (KI) ergeben, zu begeg-

nen, soll ein eigener „Ethikrat Digitalisie-
rung“ eingerichtet werden.  
 
Taskforce
Um die Digitalisierungspläne umfas-
send voranzubringen, wird eine inter-
ministerielle Taskforce „Digitalisierung“ 
ins Leben gerufen. 
 
Überwachung und Cybersecurity 
Den Sicherheitskräften werden neue 
Technologien zur Verfügung gestellt. 
In Gesichtserkennung, Drohnen und 
Big-Data-Analysen wird investiert. Wei-
tere Überwachungsmaßnahmen sind 
geplant. Die Regierung bekennt sich 
außerdem zum Schutz vor digitalen 
Sicherheitslücken. Cybersecurity soll 
daher ein Schwerpunkt während des 
österreichischen EU-Ratsvorsitzes ab 
Juli 2018 werden. Dazu wird ein „Cyber 
Security Center“ gegründet. 

Meine Meinung
Ein ambitioniertes Programm, das an 
seinen Taten gemessen werden wird. 
Die Begrifflichkeit „Digitalisierung“ oder 
„E-Government“ hat hier keine Priorität, 
alleine die Umsetzung zählt. 

PS: Diskutieren Sie diesen Artikel unter der 
Webadresse www.ooegemeindebund.at/
egovforum des OÖ Gemeindebundes.

Zusammen.
Für unser Österreich.
Regierungsprogramm 2017–2022

„Viele Aussagen trifft das 
neue Regierungsprogramm 
zum Thema Digitalisierung 

und E-Government.“
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neuaufstellung: 
oÖ Landesausstellungen und Landesgartenschauen

Landesausstellung und Landesgartenschau neu

landeshauptmann mag. thomas 
Stelzer und landesrat max hiegels-
berger planen neuaufstellung für 
mehr Qualität und bessere Planbar-
keit.

Die OÖ Landesausstellungen sind zen-
trale Pfeiler des oberösterreichischen 
Kulturlebens. Mit der Strukturreform 
im Kulturressort stehen die Landes-
ausstellungen jetzt vor einem Innova-
tionsschub. 

Projekte einen regelmäßig erlebbaren 
Mehrwert für die Bürgerinnen und Bür-
ger gestalten. Das bewusste Erleben 
des Trendthemas Garten steht auch 
bei den bisherigen Projekten, wie der 
Gartenland-Tour, der Garten-Trophy 
und dem OÖ Gartentelefon, im Fokus.

Änderungen bei den OÖ Landesaus-
stellungen bzw Landesgartenschauen: 
• Ab 2018 finden die Landesausstel-

lungen und die Landesgartenschau-
en in einem dreijährigen, aufeinan-
der abgestimmten Rhythmus statt.

• Es wird ein neues Verfahren zur Ver-
gabe und Finanzierung der inves-
tiven Maßnahmen eingeführt. Die 
Landesförderung für die OÖ Lan-

desausstellungen bzw Landesgar-
tenschauen wird gedeckelt.

• Für die Landesausstellungen nach 
2027 wird ein neuer Ausschrei-
bungsprozess gestartet. Dabei 
werden jeweils nur noch zwei Lan-
desausstellungsprojekte im Voraus 
geplant. 

„Ich bin davon überzeugt, dass mit 
dem neuen Konzept der Landesaus-
stellungen Freiräume für neue Wege 
in der breitenwirksamen Vermittlung 
von Kunst und Kultur geschaffen wer-
den“, sagt LH Stelzer – zum Beispiel im 
Hinblick auf das „Brucknerjahr 2024“ 
anlässlich des 200. Geburtstages von 
Anton Bruckner.

Jahr Landesausstellungen Landesgartenschauen

2018 Die Rückkehr der Legion – 
 Römisches Erbe in OÖ / Enns, 
 Schlögen, Oberranna

2019  „BIO.GARTEN.EDEN“ /  
  Aigen-Schlägl

2020

2021 „Adel – Bürger – Arbeiter.  
 Der Weg zum modernen  
 Oberösterreich“ / Steyr

2022  „Schräge Gärten & rosige 
  Aussichten“ / Wolfsegg 
  am Hausruck

2023 

2024 Landesausstellung „Eferding, 
 Peuerbach – Vom Mikrokosmos 
 zum Makrokosmos“

2025  „Schärding blüht“ / Schärding

2026 

2027 Landesausstellung „Attersee, 
 Mondsee – Pfahlbauten“

„Ziel ist es, die 
Landesausstellungen 

zeitgemäß neu zu 
positionieren.“

„Das ist ein wesentlicher Pfeiler der 
Strukturreform im Kulturressort, der 
dazu beiträgt, jene Flexibilität zu schaf-
fen, die notwendig ist, um auch im 
Bereich der Kultur Oberösterreich zu 
einem Land der Möglichkeiten zu ma-
chen“, so Landeshauptmann Mag. Tho-
mas Stelzer. 

Die Neukonzeptionierung der Landes-
ausstellungen ist abgestimmt mit den 
Landesgartenschauen, sodass es hier 

zu keinen Überschneidungen kommt. 
Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger 
dazu: „Diese Maßnahmen betreffen 
die Quantität unserer Gartenschauen, 
nicht aber ihre grundsätzliche Beschaf-
fenheit. Der nachhaltige Mehrwert 
einer Gartenschau muss für die Ge-
meinden und Regionen im Mittelpunkt 
stehen. Durch die Verlängerung der 
Planungsphasen entsteht nochmals 
die Möglichkeit zur Steigerung der 
Qualität und Nachhaltigkeit.“ In den 
Zwischenjahren wird das Gartenland 
Oberösterreich durch Initiativen und 

Im Mittelpunkt muss der 
nachhaltige Mehrwert 
für die Gemeinden und 

Regionen stehen.
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das Besondere an meiner Gemeinde ist …
marktgemeinde Altmünster

die marktgemeinde Altmünster, im 
nördlichen teil des Salzkammerguts 
gelegen, hat jede menge besonder-
heiten zu bieten. das erste beson-
ders hervorzuhebende merkmal 
ist auf jeden fall die herrliche lage 
direkt am tiefblauen traunsee mit 
blick auf den traunstein, die Schla-
fende Griechin bis hin zum dach-
stein.

Das Besondere an Altmünster ist,  
dass …
• … ca 9.900 Bürger(innen) an Haupt-

wohn- und ca 1.900 an Nebenwohn-
sitzen bei uns gemeldet sind. 

• … nur ein kleiner Teil unseres Bo-
dens durch Verkehrsflächen sowie 
durch Bauten „versiegelt“ ist. Mehr 
als 50 % unserer Fläche bestehen 
aus Wald.

• … wir seit 2012 eine Naturpark-Ge-
meinde sind; und zwar mit OÖ‘s 
größtem Naturpark, dem 77  km2 
großen Landschaftsschutzgebiet 
„Naturpark Attersee-Traunsee“/ 
www.naturpark-attersee-traunsee.
at. Weiters gibt es zwei Naturschutz-
gebiete, das am Seeufer gelegene 
Hollereck mit seinem Schilfgürtel 
und das Waldgebiet um den Taferl-
klaussee in der Großalm.

• … einer der schönsten Aussichts-
berge, der „Gmundnerberg“, mit 
dem Naturerlebnisweg „G(eh)-Punkt  
Gmundnerberg“ aufwartet/www.na-
turerlebnisweg-gmundnerberg.at.

• … wir ein Ausgangs- bzw Einstiegs-
punkt zum spirituellen Wanderweg 
zwischen Traunsee und Attersee, 
dem „Josefweg“ sind/www.josef-
weg-salzkammergut.at.

• … in unserer Gemeinde viel Bewe-
gung und sportliche Betätigung 
geboten wird: Verschiedenste The-
menwege, 88 km Wanderwegenetz, 
Mountainbikestrecken mit 84 km 
Länge, Solar- und Seebad, öffent-
liche Liegewiese an der Esplana-
de, Wasserschischule, Schiffsfüh-
rerschule, Boots-, Fahrradverleih, 
SUP-Verleih, Volleyball- und Tennis-
plätze, Reiterhöfe (Kutschen- und 
Pferdeschlitten), Sport- und Aben-

teuerschule, Segeln, Tauchen, Wake-
board, Wasserschi uvm.

• … es ein Familien-Schigebiet am 
Hochlecken/www.hochlecken.at so-
wie eine wunderbare Langlauf- und 
Skatingloipe in Neukirchen gibt, bei-
des teilweise mit Flutlichtbetrieb. 
Eislaufen wie auch Eisstockschießen 
ist auf der Natureisfläche am wun-
derschön gelegenen Taferlklaussee 
in der Großalm möglich. Dieses Ge-
biet ist meist schon früh im Winter 
bis lang in den Frühling hinaus eine 
wahre Winterwunderwelt, in der 
sich zB Schneeschuhwanderungen 
anbieten.

• … wir das ganze Jahr über jede 
Menge Kultur und bodenständiges 
Brauchtum bieten: Kirtag, Zeltfeste, 
Markt-, Dorf- und Seefest mit gro-
ßem Feuerwerk, Veranstaltungen im 
Rahmen des „Kultursommer“ und 
der „kleinfein Kultur“, Adventmärkte, 
Glöcklerlauf am 5. 1. mit den Lichter-
kappen in Altmünster, Neukirchner  
„Glöckln‘ “, großer Faschingsumzug in 
Neukirchen und dass es zwischen 26. 
12. und 2. 2. bei der „Kripperlroas“ in 
Neukirchen sogar zwei uralte mecha-
nische Krippen zu bestaunen gibt.

• … unsere älteste, die Pfarrkirche 
Altmünster (1473) dem Heiligen 
St. Benedikt geweiht ist. Die jüngs-
te (1956), die Pfarrkirche Hl. Josef 
in Reindlmühl nach nur einem Jahr 
Bauzeit eingeweiht werden konn-
te. Es weiters auf Gemeindegebiet 
noch die Pfarrkirche Maria Schnee 
in Neukirchen (1846), die Kalvari-

enbergkapelle Neukirchen (1882), 
am Kalvarienberg in Altmünster die 
Kirche des Hl. Kreuzes (1844) sowie 
die Wallfahrtskirche Richtberg Taferl 
(1888) gibt.

• … Altmünster vier Museen beher-
bergt. Das Heimathaus in Neukir-
chen mit einer Schaudrechslerei/ 
www.heimathaus-viechtau.at; die 
„Viechtau“ war Ende 14. Jahrhundert 
die Wiege der oö Teller- und Löffel-
macher. Auch heute gibt es zB noch 
einen Vogerlschnitzer und einen 
Holzlaternenmacher. Das histori-
sche Eggerhaus mit dem Eggerstadl 
in Altmünster/www.eggerhaus.at; 
das Oldtimer-Museum „Rund ums 
Rad“/www.radmuseum.at und das 
Salzkammergut Tierweltmuseum/ 
www.tierweltmuseum.at.

• … es neben den etwa 85 unter-
schiedlichsten Vereinen drei Musik-
kapellen und vier Freiwillige Feuer-
wehren gibt.

• … wir für den Genießer eine gepfleg-
te Gasthauskultur mit ausgezeichne-
ten heimischen Qualitätsprodukten 
bieten. Vom gemütlichen Berggast-
hof bis zum Fischrestaurant. Herz-
liche Gastgeber sorgen für 1.400 
Gästebetten, vom Hotel bis zur Alm-
hütte, alles Familienbetriebe mit 
persönlicher und individueller Be-
treuung.

• … Sie noch vieles mehr auf unserer 
Homepage www.altmuenster.at, auf 
der Tourismusseite www.traunsee.
at/altmuenster und auf unserer Fa-
cebook-Seite finden.

Foto: Ferienregion Traunsee
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Bücher

▪ Bumberger (Hrsg), Erkenntnisse und 
Beschlüsse des Verwaltungsgerichts-
hofes (VwGH). Administrativrechtli-
cher Teil, Jahrgang 71/2016 – Nr 
19274–19523). Verlag Österreich, 
Wien 2017, 1755 Seiten, Hardco-
ver, E 488,–

Dem Herausgeber, dem aus dem oö Landes-
dienst gekommenen, seit September 2017 
im Ruhestand befindlichen Senatspräsiden-
ten des VwGH, Leopold Bumberger, ist, um 
in den Sportjargon zu fallen, eine erstaunli-
che Aufholjagd bei der Herausgabe des sog 
A-Teils des VwGH-Entscheidungsbandes 
2016 gelungen. Dafür gebührt ihm Anerken-
nung, hat er doch die Jahresbände 2014–
2016 allesamt im Jahr 2017 herausgebracht 
(sh schon OÖGZ 10/2017, S 29). Bis dat, qui 
cito dat, sagten schon die alten Römer: Dop-
pelt gibt, wer schnell gibt. Damit sind vor al-
lem die Systemänderungen angesprochen, 
die mit der Neugestaltung der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit verbunden sind. Da es, wie 
Hans Neuhofer in der Festschrift 50 Jahre 
Gemeindeverfassungsnovelle 2012, S 29 ff, 
schon früh festhielt, in der Gemeindeselbst-
verwaltung nach der Einführung der neuen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit für die Gemein-

den nicht leichter geworden ist, die (neue) 
Rechtslage „auf Anhieb“ richtig auszulegen, 
empfiehlt sich – zumindest – die Durchsicht 
der VwGH-Judikatur, und zwar selbst nach 
der – beabsichtigten – Abschaffung des in-
nergemeindlichen Instanzenzuges in den 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches auch in OÖ, weil die – für kleinere 
Gemeinden – hohen Kosten der Anschaf-
fung des Bandes auch nicht annähernd die 
Kosten von – vermeidbaren – Verfahrens-
fehlern erreichen. Im Übrigen sei die be-
reits wiederholt ausgesprochene Empfeh-
lung zur Orientierung am systematischen 
Register der Entscheidungen – in diesem 

Band S 1735 ff – wiederholt. Aus diesem 
Register (S 1736 oben) ersieht man, dass 
die Nrn 19393, 19394 und 19421 des vorlie-
genden Jahresbandes 2016 das oö Baurecht 
betreffen. Vor einer allfälligen Verwendung 
dieser Entscheidungen ist daher zu prüfen, 
ob sie durch eine Änderung der Rechtslage 
nach wie vor verwendet werden können. 
Allgemein ist ja bei der Verwendung der 
Judikatur, wie schon in der Folge 2/2017,  
S 29, gesagt, stets darauf zu achten, ob die 
in Betracht kommenden gesetzlichen Be-
stimmungen nicht später geändert wurden.

 J.D.
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Foto: Fotolia
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BAURECHT

▪ Entschädigung gem § 15 Abs 6 OÖ 
BauO 1994 bei Inanspruchnahme 
von fremden Grundstücken

Eine Entschädigung durch die Bezirksver-
waltungsbehörde darf erst dann festgesetzt 
werden, wenn die Bewilligung der Baube-
hörde zur Inanspruchnahme eines fremden 
Grundstückes rechtskräftig ist. Ist von der 
baurechtlichen Bewilligung der Eingriff an 
Bäumen auf dem Nachbargrundstück (im 
gegenständlichen Fall die Beseitigung von 
Wurzelwerk) nicht erfasst, sind bei einer Be-
schädigung der Bäume die schadenersatz-
rechtlichen Ansprüche beim ordentlichen 
Gericht geltend zu machen. (LVwG OÖ vom 
29. 6. 2017, LVwG-151253/14/VG)

▪ Behebung eines Baugebrechens – 
Konkretisierung

Ist in einem baupolizeilichen Auftrag die 
Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Me-
thoden der Behebung eines Baugebrechens 
eingeräumt, so muss im Vollstreckungs-
bescheid konkretisiert werden, in welcher 
Weise die Vollstreckung durchzuführen ist. 
Der Ausspruch dieser Wahlmöglichkeiten 
im Bauauftragsbescheid bewirkt für sich 
allein somit noch keine Vollzugstauglich-
keit dieses Bescheides gem § 48 Abs 2 OÖ 
BauO 1994. (VwGH vom 26. 9. 2017, Fe 
2016/05/0001)

▪ Behebung eines Baugebrechens

Aus der Bestimmung des § 48 Abs 2 OÖ 
BauO 1994 ergibt sich, dass es unzulässig 
ist, zur Behebung desselben Baugebre-
chens alternativ die Instandsetzung der 
baulichen Anlage oder deren Abtragung 
aufzutragen. (VwGH vom 26. 9. 2017, Fe 
2016/05/0001)

▪ Ausnahme von den Abstandsbestim-
mungen – Stützmauer 

Die Ausnahmebestimmung von den Ab-
standsregelungen des § 41 Abs 1 Z 5 lit c  

OÖ BauTG 2013 spricht ihrem Wortlaut 
nach ausdrücklich von „den Nachbargrund-
stücken zugewandten Längen der Bauwer-
ke“. Ausnahmebestimmungen sind grund-
sätzlich restriktiv zu interpretieren. Es kann 
nicht zweifelhaft sein, dass eine 14 m lan-
ge Stützmauer ein Bauwerk iSd § 2 Z 5 OÖ 
BauTG 2013 darstellt. Ihre Länge ist daher 
in die Berechnung gem § 41 Abs 1 Z 5 lit c 
OÖ BauTG 2013 – eine Ausnahmebestim-
mung von den Abstandsbestimmungen – 
einzubeziehen. (VwGH vom 26. 9. 2017, Ra 
2016/05/0110)

ABGABENVERFAHREN

▪ Festsetzungsverjährung – nach  
außen gerichtete Amtshandlung

Eine nach außen gerichtete Amtshandlung, 
die zu einer Verlängerung der Verjährungs-
frist um ein Jahr führt, muss dem Abgabe-
pflichtigen nicht zur Kenntnis gelangen, 
sondern objektiv nur außerhalb der Abga-
benbehörde erkennbar sein. Bei Gesamt-
schuldverhältnissen beginnt die Festset-
zungsverjährung allen Gesamtschuldnern 
gegenüber gleichzeitig zu laufen und wir-
ken sich im Hinblick auf die Einheitlichkeit 
dieser Abgabenansprüche auch auf die Ver-
längerung der Verjährungsfrist auslösende 
Amtshandlungen gegenüber allen Gesamt-
schuldnern einheitlich aus. (VwGH vom  
29. 6. 2017, 8 Ob 105/16y)

BESONDERES  
VERWALTUNGSRECHT

▪ Gegenstandslosigkeit eines  
Abtragungsauftrages

Ein Abtragungsauftrag wird gegenstands-
los, wenn die erforderliche Baubewilligung 
für das ohne Baubewilligung errichtete, ab-
zutragende Gebäude nachträglich rechts-
kräftig erteilt wird. Um die Vollstreckung 
eines solchen Auftrages zu hindern, muss 

die nachträgliche Bewilligung jenes Bau-
werk zum Gegenstand haben, dessen Vor-
schriftswidrigkeit im Titelverfahren festge-
stellt wurde. Diese Judikatur bezieht sich 
auf Fälle („Schwarzbauten“), in denen Bau-
werke ohne den dafür erforderlichen bau-
rechtlichen Konsens ausgeführt wurden. In 
diesen Fällen ist, weil der Abtragungsauf-
trag mit der Erteilung dieser Baubewilligung 
wegen der Änderung des Sachverhaltes kei-
ne Rechtswirkungen mehr entfaltet, der auf 
dem Abtragungsbescheid fußende Vollstre-
ckungsbescheid aufgrund eines dagegen 
erhobenen Rechtsmittels gem § 66 Abs 4 
AVG zu beheben. (VwGH vom 26. 9. 2017, Fe 
2016/05/0001)

▪ Bescheidmäßige Erledigung durch ein 
Kollegialorgan

Bei der Abstimmung über die bescheidmä-
ßige Erledigung muss nicht nur der Spruch 
der Entscheidung, sondern auch deren Be-
gründung (zumindest in den Grundsätzen) 
der Beschlussfassung unterzogen werden, 
andernfalls der ausgefertigte Bescheid, 
der eine (eingehende) Begründung enthält, 
durch den Beschluss des Kollegialorganes 
nicht gedeckt und damit rechtswidrig ist. 
(VwGH vom 25. 10. 2017, Ra 2017/12/0097

VERWALTUNGSVERFAHREN

▪ Verletzung der Entscheidungspflicht 
gem § 73 Abs 2 AVG

Der VwGH hat in Fällen der Verletzung der 
Entscheidungspflicht zur Frage des über-
wiegenden Verschuldens der Behörde be-
reits ausgesprochen, dass der Begriff des 

rechtsjournal

Solidaritätspreis 2018

Im Jahr 2018 wird bereits zum 25. Mal 
der Solidaritätspreis der KirchenZei-
tung an Menschen, deren Handeln 
Vorbildwirkung hat, verliehen. Mit 
dem Solidaritätspreis werden soziale 
Initiativen sowie der Einsatz für Frie-
de, Gerechtigkeit, Klima, Umwelt und 

Gedenkkultur geehrt. Bis Freitag, den  
9. Februar 2018, besteht noch die Mög-
lichkeit, Personen und Gruppen in den 
Kategorien Einzelpersonen, Gruppen 
und Jugend zu nominieren. Von der 
Jury werden anschließend maximal 
zehn Preisträger(innen) ausgewählt. 

Nähere Informationen dazu finden Sie 
unter www.solipreis.at Hae.
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Wertsicherung
Monat Klein- VP I Ø VP II Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø HVPI Baukostenindex Baukostenindex 
 handels- 1958 1958 1966 1976 1986 1996 2000 2005 2010 2015 2015 für Straßenbau für Straßenbau  
 index            (Basis: 2010=100) (Basis: 2015=100)

Okt 2017 5032,9 664,6 666,8 521,6 297,2 191,2 146,2 139,0 125,7 114,8 103,7 104,12 110,6 103,1 
(endgültig)             (vorläufig) (vorläufig)

Nov 2017 5042,6 665,9 668,1 522,6 297,8 191,6 146,5 139,2 125,9 115,0 103,9 104,27 110,9 103,4
(vorläufig)             (vorläufig) (vorläufig)

Die oben verwendeten Abkürzungen bedeuten Folgendes:
Kleinhandels- 
index  = Kleinhandelsindex des österreichischen  
  Zentralamtes für Statistik,
  verkettet mit dem Verbraucherpreisindex II
VP I = Verbraucherpreisindex I (1958 = 100)
VP II  = Verbraucherpreisindex II (1958 = 100)
VP 1966  = Verbraucherpreisindex 1966 (1966 = 100)
VP 1976  = Verbraucherpreisindex 1976 (1976 = 100)

VP 1986  = Verbraucherpreisindex 1986 (1986 = 100)
VP 1996  = Verbraucherpreisindex 1996 (1996 = 100)
VP 2000  = Verbraucherpreisindex 2000 (2000 = 100)
VP 2005  = Verbraucherpreisindex 2005 (2005 = 100)
VP 2010  = Verbraucherpreisindex 2010 (2010 = 100)
VP 2015  = Verbraucherpreisindex 2015 (2015 = 100)
HVPI  = Österreichischer Harmonisierter 
  Verbraucherpreisindex 2015 = 100

Verschuldens der Behörde nach § 73 Abs 2 
AVG bzw nach § 8 Abs 1 VwGVG nicht im Sin-
ne eines Verschuldens von Organwaltern 
der Behörde, sondern insofern „objektiv“ zu 
verstehen ist, als ein solches „Verschulden“ 
dann anzunehmen ist, wenn die zur Ent-
scheidung berufene Behörde nicht durch 
schuldhaftes Verhalten der Partei oder 
durch unüberwindliche Hindernisse an der 
Entscheidung gehindert war. Der VwGH hat 
ein überwiegendes Verschulden der Be-
hörde darin angenommen, dass diese die 
für die zügige Verfahrensführung notwen-
digen Schritte unterlässt oder mit diesen 
grundlos zuwartet. Weiters hat der VwGH 
ausgesprochen, dass der allgemeine Hin-
weis auf die Überlastung der Behörde die 
Geltendmachung der Entscheidungspflicht 
nicht vereiteln kann. (VwGH 26. 10. 2017, Ra 
2017/07/0073)

▪ Nachbarbeschwerde gegen Baubewil-
ligungsbescheid

Die Nachbarn haben im Baubewilligungs-
verfahren nur ein beschränktes Mitspra-

cherecht. Die Prüfungsbefugnisse des Lan-
desverwaltungsgerichtes beschränken sich 
bei Erhebung einer Nachbarbeschwerde 
auf jene Fragen, in denen dem Nachbarn 
ein subjektiv-öffentliches Recht zukommt 
und er rechtzeitig Einwendungen im Ver-
fahren erhoben hat. (VwGH 27. 6. 2017, Ra 
2014/05/0059)

▪ Versehen der Fertigungsklausel des 
Bescheides

Kann dem Bescheid ohne Zweifel entnom-
men werden, dass er durch die vor dem Ver-
waltungsgericht belangte Behörde erlassen 
wurde, hätte selbst ein allfälliges Versehen 
bei der Fertigungsklausel nicht die Unwirk-
samkeit des Bescheides zur Folge. (VwGH 
vom 24. 10. 2017, Ra 2016/06/0051)

▪ Sanierung der Befangenheit

Mit den in der Revision ins Treffen geführ-
ten Überlegungen zum Vorliegen einer 
Befangenheit nach § 7 AVG übersieht der 
Revisionswerber, dass allfällige Verfahrens-

mängel infolge Mitwirkung befangener Or-
ganwalter im verwaltungsbehördlichen Ver-
fahren durch ein vor dem VwG geführtes 
Verfahren saniert werden. (VwGH vom 24. 
10. 2017, Ra 2016/06/0051

▪ Zurechenbarkeit von Erledigungen

Gem § 18 Abs 3 AVG muss jede schriftliche 
Erledigung durch die Unterschrift – bzw bei 
elektronisch erstellten Erledigungen durch 
ein Verfahren zum Nachweis der Identität 
des Genehmigenden und der Authentizität 
der Erledigung – genehmigt und einem be-
stimmten Organwalter zurechenbar sein. 
Andernfalls kommt eine Erledigung selbst 
dann nicht zustande, wenn ihre Ausferti-
gungen allen Erfordernissen des § 18 Abs 4 
AVG genügen. (VwGH vom 24. 10. 2017, Ra 
2016/10/0079) He.
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